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I. 
Art und Umfang der deutschen Vermögenswerte 

im Ausland 
1. 

Das deutsche Vermögen im Ausland war nach 
dem ersten Weltkrieg durch die auf Grund des 
Versailler Vertrages getroffenen Maßnahmen er-
heblich vermindert worden. Bis zum Beginn des 
zweiten Weltkrieges hatte es jedoch wieder einen 
bedeutenden Umfang angenommen. 
An wirtschaftlichen Vermögenswerten sind in 

erster Linie die in den meisten Ländern der Welt 
errichteten Niederlassungen und Filialbetriebe des 
deutschen Handels und der deutschen Industrie zu 
nennen, dazu Banken und Versicherungen, insbe-
sondere Institute für Rückversicherungen; ferner 
Verkehrseinrichtungen jeder Art mit rollendem 
Material, Schiffen und Seekabeln, Speditions- und 
Lagereinrichtungen u. dergl. Dazu kommen deut-
sche Beteiligungen an ausländischen Unternehmun-
gen; Lizenzverträge, die mit Ausländern abge-
schlossen worden waren; 'Verträge über gegen-
seitigen Erfahrungs- und Leistungsaustausch. Fer-
ner sind noch die Forderungen aus dem Warenver-
kehr mit dem Ausland zu erwähnen. Von erheb-
licher Bedeutung sind weiterhin die deutschen 
Patentrechte im Ausland, Firmennamen, Marken-
und Warenzeichenrechte. Zu dem wirtschaftlichen 
Vermögen gehören auch die großen landwirtschaft-
lichen Besitzungen, vor allem in Übersee. 
Darüber hinaus sind die vielfältigen Vermögens-

werte von Einzelpersonen zu erwähnen wie z. B. 
Sparguthaben, Versicherungsverträge — insbeson-
dere über Lebensversicherungen —, Ansprüche auf 
im Ausland wohlerworbene Ruhegehälter, An-
sprüche aus Erbschaften, Vermächtnissen und 
Schenkungen; Kunstbesitz, zum Teil von erheb

-

lichem Wert, Schmuck und eine Vielzahl von nicht 
übersehbaren kleineren Werten an persönlicher 
Habe und Hausrat — vor allem in Österreich, wo-
hin sie gegen Ende des Krieges verlagert worden 
waren — sowie persönliches Eigentum von Beam-
ten des auswärtigen Dienstes, von Zoll- und Bahn-
beamten. Dazu kommt noch verschiedenartiger 
Grundbesitz, wobei der bäuerliche Grenzgrund-
besitz besondere Erwähnung verdient. Hierher zäh-
len außerdem Forderungen, insbesondere Hypo-
thekenforderungen gegenüber Ausländern. 
Zu den deutschen Vermögenswerten im Ausland 

gehört nicht zuletzt auch das öffentliche Vermögen. 
In erster Linie ist hier das den diplomatischen und 
konsularischen Zwecken gewidmete ehemalige 
Reichsvermögen zu erwähnen, ferner die deutschen 
Kulturinstitute mit ihren unschätzbaren Biblio-
theken, die deutschen Krankenhäuser und Kirchen 
sowie sonstige Vermögenswerte, die religiösen oder 
caritativen Zwecken gedient hatten. 
Nach Ansicht der Alliierten zählen zum Auslands-

vermögen schließlich noch die in Deutschland lie-
genden, von Ausländern ausgestellten Wertpapiere, 
dazu die in Deutschland befindlichen auf fremde 
Währung lautenden Zahlungsmittel. 

2. 

Der Begriff des deutschen Vermögens im Aus-
land ist in den Gesetzen der einzelnen Länder und 
in den verschiedenen internationalen Abkommen 
nicht übereinstimmend festgelegt. Grundsätzlich 
ist davon auszugehen, daß bei der Beurteilung der 
Frage, ob ein Vermögenswert als deutsch ange-
sehen werden soll oder nicht, sowohl das Prinzip 
der Staatsangehörigkeit des Eigentümers als auch 
das sogenannte Kontrollprinzip maßgebend ist. 

In einzelnen Ländern wird das Vermögen als 
Feindvermögen behandelt, wenn es einem Deut-
schen gehört, ohne Rücksicht auf dessen Wohnsitz 
(so insbesondere in Frankreich, den Niederlanden, 
Spanien und Italien). In anderen Ländern wird 
nur dasjenige Vermögen als Feindvermögen an

-

gesehen, das Deutschen außerhalb des betreffenden 
Landes gehört (so insbesondere in den Vereinigten 
Staaten von Amerika und in Großbritannien). In 
wieder anderen Ländern fallen unter die Feind-
vermögens-Gesetzgebung nur solche Vermögens-
werte, die Deutschen in Deutschland gehören, 
während diejenigen Vermögenswerte, die Deut-
schen außerhalb Deutschlands gehören, unberück-
sichtigt bleiben (z. B. Schweiz). 

Eine schwierige Rechtsfrage bei der Beurteilung 
des deutschen Auslandsvermögens ist mit der Ver-
treibung von Deutschen aus dem Osten und mit 
den Heimschaffungsmaßnahmen anderer Länder 
entstanden. Das Vermögen von Volksdeutschen 
(z. B. Sudetendeutschen, Baltendeutschen, Dan-
zigern, Memelländern usw., die sich jetzt in 
Deutschland aufhalten) wird in bezug auf seine 
Eigenschaft als Feindvermögen in den einzelnen 
Ländern verschieden beurteilt, während die im 
Laufe des Krieges oder nach dem Kriege heimge-
schafften Deutschen durchweg wie Deutsche in 
Deutschland behandelt werden und ihr Auslands-
vermögen somit den Feindvermögensbestimmungen 
unterworfen wird. 

Uneinheitlich ist ferner die Erfassung des Ver-
mögens von politisch, religiös oder rassisch verfolg-
ten Deutschen. Zum großen Teil sind deren Ver

-

mögenswerte von den Feindvermögens-Bestimmun-
gen ausgenommen worden, zum Teil aber nicht. 

3. 

Der Wert des deutschen Vermögens im Ausland, 
das unter die ausländischen Feindvermögens-Be-
stimmungen fällt, ist ursprünglich von deutscher 
Seite auf 8 bis 10 Milliarden RM Vorkriegswert ge-
schätzt  worden. Diese Schätzung hat sich als zu 
niedrig erwiesen. Neuerliche Erhebungen über die 
Auslandsvermögensverluste eines bestimmten Krei

-

ses von Eigentümern haben bis - jetzt schon eine 
Summe von etwa 10 Milliarden RM Vorkriegswert 
ergeben. Der Gesamtumfang des deutschen Sach-
vermögens im Ausland wird heute auf Beträge 
bis zu 20 Milliarden RM Vorkriegswert geschätzt. 



Nicht berücksichtigt ist hierbei der Wert des 
geistigen Eigentums, also von Patenten, Firmen-
namen, Marken- und Warenzeichen sowie von 
Urheberrechten. Die Bewertung des geistigen 
Eigentums stößt auf große Schwierigkeiten. Nach 
vorsichtigen Schätzungen betragen diese Werte, die 
dem Ausland zugute kommen sollen, etwa 15 bis 
18 Milliarden RM Vorkriegswert. 

Nicht berücksichtigt sind hierbei ferner die 
Werte der von den vertriebenen Deutschen in den 
ost- und südosteuropäischen Ländern zurückgelas-
senen Güter, deren genauer Wert im Augenblick 
noch nicht festzustellen ist. 

Wenn man beim Sachvermögen, dessen Höhe, 
wie eben erwähnt, bis 10 Milliarden RM Vor-
kriegswert durch Erhebungen belegt und von 
Sachkennern bis auf 20 Milliarden RM Vorkriegs-
wert geschätzt wird, von einem Betrag von nur 
16 Milliarden RM Vorkriegswert ausgeht, dann er-
gibt sich nach Untersuchungen des deutschen 
Büros für Friedensfragen aus dem Jahre 1949 in 
Dollar (Kaufkraft 1938 39) etwa folgende Auf-
teilung: 

Deutsches Auslandsvermögen nach Ländern 
in Millionen Dollar Kaufkraft 1938/39 

Norwegen   57 
Schweden   90 
Dänemark 	  30 
Großbritannien 	  85 
Irland 	 5 
Benelux-Länder 	  60 
Frankreich 	  25 
Schweiz   225 
Österreich   1500 
Italien   80 
Spanien   64 
Portugal   3 
Griechenland  	2,4 
Türkei 	 3,6  
Westeuropa 	  2230 

Finnland 	  44 
Polen und Danzig 	  10 
Ungarn 	  90 
Rumänien 	  20 
Bulgarien   14 
Jugslawien 	 10  
Osteuropa   188 

Britisches Commonwealth 
(ohne Mutterland)   35 

Vereinigte Staaten 	  500 
Mexiko 	  12 
Argentinien 	  250 
Übriges Iberoamerika 	 250  
Amerika 	  1012  

Japan  	80 
China, Insulinde 	 10 
Mittlerer Osten  	5 
Nichtbritisches Afrika 	 10  
Asien und Afrika 	  135 

Gesamtsumme 	  3600 

Zuschlag für nicht erfaßtes (persönliches 
Vermögen) 	 400  

Insgesamt 	  4000 

Der Wert der aus Deutschland weggeschafften 
ausländischen Wertpapiere wird auf 1,8 bis 2,5 Mil-
liarden DM geschätzt. Nach dem für 1951 erstatte-
ten Bericht der Interalliierten Reparations-Agen-
tur in Brüssel (IARA - = Inter-Allied Reparations 
Agency) beläuft sich der Wert der in Deutschland 
beschlagnahmten und von den Alliierten in An-
spruch genommenen Zahlungsmittel neutraler 
Staaten auf nur etwa 2,6 Millionen RM Vorkriegs-
wert. 

Die IARA hat den Wert des deutschen Auslands-
vermögens in dem erwähnten Bericht mit insge-
samt nur 315 Millionen Dollar angegeben. Darin 
sind enthalten die Werte in den 19 Ländern Alba-
nien, Vereinigte Staaten von Amerika, Australien, 
Belgien, Kanada, Dänemark, Ägypten, Frankreich, 
Großbritannien, Griechenland, Indien, Luxemburg, 
Norwegen, Neuseeland, Niederlande, Pakistan, 
Tschechoslowakei, Südafrikanische Union, Jugo-
slawien als Unterzeichner-Staaten des Pariser Re-
parations-Abkommens, ferner die Werte in den 
neutralen Ländern, in Italien und Japan, sowie 
der Wert der aus dem Saargebiet nicht entnom-
menen Demontagegüter, die aus Deutschland weg-
geschafften Zahlungsmittel neutraler Währung und 
endlich die Ausgleichslieferungen der Sowjet

-

Union zugunsten der IARA. 

Dabei ist jedoch zu beachten, daß diese Angaben 
keine tatsächlichen Werte darstellen, vielmehr nur 
Verrechnungseinheiten. Eine genaue Bewertung 
gehörte nicht zu den Aufgaben der IARA, die ledig-
lich Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Repa-
rationsgüter entsprechend den im Pariser Repara-
tions-Abkommen festgesetzten Anteilen auf die 
einzelnen Länder benötigte. 
Die Ziffer von 315 Millionen Dollar ist daher 

nicht verwertbar. Aber auch als Verrechnungszahl 
dürfte sie viel zu niedrig angesetzt sein. Für diese 
Annahme sprechen folgende Gründe: 

Die Meldungen der einzelnen Unterzeichner-
staaten des Pariser Reparationsabkommens über 
die in ihren Ländern gelegenen deutschen Vermö-
genswerte sind im Hinblick auf die vereinbarte 
Ausgleichspflicht gegenüber dem Reparationspool 
durchweg zu niedrig angegeben. Ferner beziehen 
sich die Wertangaben der einzelnen Feindtreuhän-
der auf die Liquidationserlöse, die nicht dem tat-
sächlichen Wert, den das Vermögen einschließlich 



des „good will" in der Hand des deutschen Eigen-
tümers und im Rahmen der deutschen Volkswirt-
schaft gehabt hatte, entsprechen. Ferner sind die 
Liquidationserlöse durch das massenweise Angebot 
gleichartiger Werte ungünstig beeinflußt worden. 
Vielfach fanden sich bei der Liquidation keine 
Käufer, die einen auch nur annähernd gerechten 
Preis bezahlen wollten, so daß die deutschen Werte 
weit unter dem wahren Wert veräußert wurden. 
In verschiedenen Ländern, vor allem in den Ver-
einigten Staaten, ist die Öffentlichkeit davon un-
terrichtet worden, daß gegen Treuhänder der Vor-
wurf der Korruption erhoben, teilweise sogar die 
Einsetzung von Untersuchungsausschüssen zur Auf-
klärung dieser Mißstände angeordnet worden sei. 
In Spanien sind die deutschen Vermögenswerte zu 
einem einseitig von der Regierung festgesetzten 
ungewöhnlich niederen Preis veräußert worden. 
Zum Ausgleich dafür mußten die Erwerber in vie-
len Fällen dem spanischen staatlichen Forschungs-
rat beträchtliche Spenden überweisen, um damit 
einen Ausgleich für den wahren Wert zu leisten. 
Diese besonderen Leistungen sind aber bei der 
Feststellung des Wertes nirgends berücksichtigt 
worden. 

II. 

Die gegen das deutsche Auslandsvermögen 
getroffenen Maßnahmen 

1. 

Das deutsche Auslandsvermögen wurde mit 
Kriegsbeginn in allen ehemaligen Feindstaaten 
und später, auf Druck der Alliierten, auch in den 
neutralen Staaten beschlagnahmt und der Verwal-
tung von Treuhändern oder bestimmten staatlichen 
Stellen unterworfen. Ursprünglich dienten diese 
Maßnahmen lediglich der Erhaltung des Vermö-
gens. Im Laufe des Krieges und besonders nach 
Einstellung der Feindseligkeiten wurde die Ver-
wendung des deutschen Vermögens zur Befrie-
digung von Reparationsansprüchen gegenüber 
Deutschland in Aussicht genommen. 
Zum ersten Male wurde in Ziffer 5 e des Mor-

genthau-Plans das deutsche Auslandsvermögen als 
Reparationsleistung verlangt (siehe Anlage A). 
Auch nach den Beschlüssen der verschiedenen in-
teramerikanischen Konferenzen, insbesondere der 
Entschließung Nr. XIX der Konferenz von Mexiko 
vom 7. März 1945, wurde die Heranziehung des 
deutschen Auslandsvermögens in Gesamt-Amerika 
für Zwecke der Wiedergutmachung der während 
des Krieges entstandenen Schäden bestimmt, nach-
dem bereits mit Entschließung Nr. VI der Konfe-
renz von Bretton-Woods vom 22. Juli 1944 eine 
solche Verwertung des deutschen Auslandsvermö-
gens vorgesehen worden war (siehe Anlage B). Auf 
der Konferenz von Yalta (3. bis 11. Februar 1945) 
und vor allem auf der Konferenz von Potsdam 
(Konferenzprotokoll vom 2. August 1945, Ziffern 
II und III) (siehe Anlage C) bestimmten die Regie-

rungen der Vereinigten Staaten von Amerika, des 
Vereinigten Königreichs und der Sowjet-Union, 
daß die deutschen Vermögenswerte im Ausland für 
Reparationen verwendet und zwischen den Alliier-
ten aufgeteilt werden sollten: die Werte in Bul-
garien. Finnland, Rumänien, Ungarn und dem öst-
lichen Teil Österreichs fielen der Sowjet-Union zu, 
die hieraus auch Polen zu entschädigen hatte, wäh-
rend den westlichen Alliierten die deutschen Ver-
mögenswerte in allen übrigen Staaten überlassen 
wurden. 
In dem am 14. Januar 1946 in Paris geschlosse-

nen „Abkommen über Reparationen von Deutsch-
land, über die Errichtung einer Inter-Alliierten 
Reparations-Agentur und über die Rückgabe von 
Münzgold" (Pariser Reparationsabkommen siehe 
Anlage D) werden die deutschen Reparationslei-
stungen in eine Kategorie A und eine Kategorie B 
eingeteilt und auf die an dem Abkommen betei-
ligten Staaten prozentual aufgeteilt. Unter die 
Kategorie A fällt in erster Linie das deutsche Aus-
landsvermögen, während Kategorie B die Demon-
tagegüter und die Handelsschiffe umfaßt. Das 
Pariser Reparationsabkommen enthält Bestimmun-
gen darüber, daß jeder Unterzeichnerstaat inner-
halb seines Zuständigkeitsbereiches frei über das 
deutsche Eigentum verfügen kann, und zwar mit 
der Maßgabe, daß diese Werte „nicht wieder deut-
sches Eigentum werden oder unter deutsche Kon-
trolle zurückkehren können" (Art. 6 A). Es wurde 
ferner die Errichtung einer Inter-Alliierten Repara-
tions-Agentur (IARA) vereinbart, der die Vertei-
lung der deutschen Reparationen unter den Unter-
zeichnerstaaten obliegen und  die  einen Ausgleich 
zwischen den Ländern in bezug auf die bereits in 
ihrem Besitz befindlichen Reparationsgüter — in 
erster Linie aus dem Auslandsvermögen — her-
beiführen soll. Die IARA erließ am 21. November 
1947 Richtlinien für die Abrechnung über deutsche 
Auslandswerte — sogenannte „accounting rules" —, 
die wesentliche materielle und nicht nur rein orga-
nisatorische Vorschriften enthalten (Anlage E). 

Auf Grund des am 27. Juli 1946 in London ge-
schlossenen Abkommens über die Behandlung 
deutscher Patente wurden die deutschen Patente 
enteignet und den Alliierten zur Auswertung über-
lassen. 
Entsprechend Art. 6 C des Pariser Reparations-

abkommens haben die Vereinigten Staaten von 
Amerika. Großbritannien und Frankreich mit den 
neutralen Ländern Schweden. Schweiz und Spa-
nien die sogenannten ,,Safe-Haven (Sicherer

-

Hafen-) Abkommen" abgeschlossen. wobei die neu-
tralen Länder als ,.sicherer Hafen" für deutsches 
Vermögen betrachtet wurden. 
Das Washingtoner Abkommen mit der Schweiz 

vom 25. Mai 1946 sah vor, daß das deutsche Ver

-

mögen in der Schweiz zu liquidieren sei und die 
Hälfte des Liquidationserlöses der IARA zur Ver-
fügung gestellt. die andere Hälfte aber der Schweiz 
zum Ausgleich ihrer Forderungen gegenüber 
Deutschland überlassen bleiben sollte. 



Das Washingtoner Abkommen mit Schweden 
vom 18. Juli 1946 sah vor, daß aus dem Liqui-
dationserlös des deutschen Vermögens 150 Mil-
lionen Kronen . zur Linderung der Not in Deutsch-
land zur Verfügung gestellt, 50 Millionen Kronen 
dem internationalen Flüchtlingsausschuß überwie-
sen und schließlich 75 Millionen Kronen der IARA 
zugeleitet werden sollten. Der dann verbleibende 
Restbetrag blieb Schweden zum Ausgleich seiner 
von ihm errechneten Ansprüche gegenüber Deutsch-
land  überlassen. Die 150 Millionen Kronen zur Lin-
derung der Not in Deutschland wurden jedoch von 
den Alliierten als Teil ihres Kapitals in die JEIA 
eingebracht und der Bundesrepublik als Nach-
kriegswirtschaftshilfe belastet. 
In dem Madrider Abkommen mit Spanien vom 

10. März 1948, mit dem Spanien als einziges Land 
der Welt die drei Westalliierten als die recht-
mäßige Regierung Deutschlands ausdrücklich an-
erkannte, wurde Spanien ein Anteil am Liquida-
tionserlös in Höhe von 20 bis 30 % zur Befrie-
digung seiner angeblichen Forderungen gegenüber 
Deutschland überlassen, während der restliche Be-
trag der IARA zur Verfügung gestellt wurde. 
Mit Portugal wurde am 21. Februar 1947 in 

Lissabon ein Abkommen unterzeichnet, das Por-
tugal jedoch nicht ratifizierte. Entsprechend den 
Grundlagen dieses nicht ratifizierten Abkommens 
ordnete Portugal mit Gesetzesdekret vom 21. April 
1949 an, daß die Vermögenswerte des deutschen Staa-
tes und der maßgeblich am Krieg beteiligten Deut-
schen zu liquidieren seien, wobei für die nach 1933 
erworbenen Vermögenswerte die gesetzliche Ver-
mutung aufgestellt wurde, daß sie am Krieg maß-
geblich beteiligten Deutschen gehörten; diese Ver-
mutung ist jedoch widerlegbar. 
In den „Safe-Haven-Abkommen" wurde verein-

bart, daß den deutschen Eigentümern von Deutsch-
land eine Entschädigung zu zahlen sei; ferner 
haben sich die Alliierten verpflichtet, die erste 
rechtmäßige deutsche Regierung zu veranlassen, 
diese Abkommen anzuerkennen. 
Die deutschen Vermögenswerte in den ehemals 

mit Deutschland verbündeten Staaten Italien, Un-
garn, Rumänien, Bulgarien und Finnland wurden 
in den am 10. Februar 1947 in Paris unterzeichne-
ten Friedensverträgen den Siegermächten über-
lassen, und zwar die Werte in Italien den West-
alliierten, in den übrigen Staaten der Sowjet

-

Union. In dem Friedensvertrag mit Japan vom 13. 
August 1951 wurden die dort gelegenen deutschen 
Werte der Verfügungsbefugnis der Westalliierten 
unterworfen. Hierüber wurden noch am 25. Januar 
1952 Weisungen der General-Headquarters in 
Japan erlassen, welche die Erfassung, Verwaltung 
und Liquidation des deutschen Vermögens in 
Japan anordneten. 
Es verdient festgesestellt zu werden, daß in allen 

Staaten der Welt, einerlei ob kriegführend, neutral 
oder vordem verbündet, die Erfassung und Ver-
wertung des deutschen Vermögens durch einzel-
staatliche Gesetzgebung vorgeschrieben wurde. 

2. 
Mit Kontrollratsgesetz Nr. 5 vom 30. Oktober 

1945 wurden den  deutschen Eigentümern die Ver-
fügungsbefugnis über ihr Auslandsvermögen ent-
zogen und einer Kontrollratskommission für das 
deutsche Auslandsvermögen übertragen. Die deut-
schen Eigentümer wurden somit nach den in ihrem 
Lande geltenden feindlichen Gesetzen von der Gel-
tendmachung ihrer Rechte ausgeschlossen. Eine 
Reihe von Gerichten ausländischer Staaten haben 
das Kontrollratsgesetz Nr. 5 nicht als für sie ver-
bindlich anerkannt, weil es den Grundsätzen des 
internationalen Privatrechts (ordre public) wider-
spricht; sie haben deshalb Klagen deutscher Eigen-
tümer zugelassen. 
Mit dem Gesetz der Alliierten Hohen Kom-

mission  Nr. 63 vom 5. September 1951 „Gesetz zur 
Klarstellung der Rechtslage in bezug auf deutsches 
Auslandsvermögen und andere im Wege der Repa-
ration oder Restitution erfaßte Vermögensgegen-
stände" sollte die innerdeutsche Geltung der be-
reits getroffenen oder künftig zu treffenden aus-
ländischen Maßnahmen gegenüber dem deutschen 
Auslandsvermögen erzwungen werden, soweit es 
nicht in Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und 
Finnland, ferner in Triest, Österreich, Portugal, in 
der Schweiz und in der Türkei lag; für diese Län-
der  gilt das Kontrollratsgesetz Nr. 5 nach wie vor 
weiter. Mit Gesetz Nr. 63 haben die wesentlichen 
Bestimmungen des Kontrollratsgesetzes Nr. 5 (Ar-
tikel II und III) ihre Wirksamkeit für das Gebiet 
der Bundesrepublik verloren. Die deutschen Eigen-
tümer können somit ihre Rechte geltend machen, 
wenn ihr Vermögen noch nicht enteignet oder liqui-
diert ist. Laut 3. Vierteljahresbericht 1951 des Ame-
rikanischen Hohen Kommissars sollte mit dem 
Erlaß des Gesetzes  Nr. 63 der Bundesregierung 
auch die Möglichkeit unmittelbarer Verhandlungen 
mit den anderen Staaten in bezug auf das deutsche 
Auslandsvermögen eröffnet werden. Die Alliierte 
Hohe Kommission hat jedoch bisher ihre ausdrück-
liche Zustimmung zur Aufnahme solcher zweiseiti-
ger Verhandlungen nur in bezug auf die Schweiz 
erteilt. 

3. 
Die völkerrechtliche Behandlung des Auslands-

vermögens hat sich geschichtlich wie folgt ent-
wickelt. 
Während im Altertum und im frühen Mittelalter 

das Feindeigentum als herrenloses Gut („res nul-
lius") angesehen wurde und damit völlig schutzlos 
war, finden sich zum ersten Male im 13. Jahrhun-
dert in der Magna Charta Bestimmungen über den 
Schutz von Auslandsvermögen. In einzelnen Ver-
trägen des 15. Jahrhunderts (Vertrag von Utrecht 
zwischen Muiden und Weesp von 1463 und. Vertrag 
Ludwigs XI. mit der Hanse von 1583) wurden erst-
malig durch zweiseitige Vereinbarungen Bestim-
mungen über das Auslandsvermögen und dessen 
Schutz getroffen. In einer Vielzahl von zweiseiti-
gen Verträgen des 17. Jahrhunderts setzte sich die 
allgemeine Anerkennung des Schutzes feindlichen 
Privateigentums durch, und im 18. Jahrhundert 



wurde wissenschaftlich und praktisch dieser Grund-
satz anerkannt (vergleiche Rousseau: Contrat So-
cial; Verträge der USA mit Preußen, England und 
Frankreich). Auf Grund der Brüsseler Deklaratio-
nen von 1874 und 1880 sowie nach Erscheinen von  
„Le. manuel des lois de guerre sur terre" des Ox-
forder Instituts für Völkerrecht erfolgte die Kodi-
fizierung des Kriegsrechts auf den Haager Frie-
denskonferenzen von 1889 und 1907 und fand ihren 
Niederschlag in den Artikeln 23 h; 46, 1; 46, 2 der 
Haager Landkriegsordnung. 
Mit Art. 297 des Versailler Vertrags wurde dann 

entgegen der Haager Landkriegsordnung das 
deutsche Auslandsvermögen den Siegermächten 
zur Liquidation überlassen, um mit dem Erlös vor-
weg deutsche Schulden zu bezahlen und den Rest 
zu Reparationszwecken zu verwenden. Die Reak-
tion auf diese Bestimmung des Versailler Vertrags 
war in allen Kreisen der Völkerrechtsgelehrten ab-
lehnend. Bereits 1920 wurde durch ein deutsch-
englisches Abkommen die Rückgabe des persön-
lichen Vermögens vereinbart und die Wiederher-
stellung der Rechte an Patenten und auf Urheber-
schutz angeordnet; späterhin erfolgte die Freigabe 
des deutschen Vermögens in den Vereinigten 
Staaten, die den Versailler Vertrag nicht ratifiziert 
hatten. Auf einem Kongreß der „International Law 
Association" von 1924 wurden die Bestimmungen 
des Versailler Vertrags als „Rückfall in die Bar-
barei" bezeichnet, und von diesem Zeitpunkt ab 
erfolgte dann auch die endgültige Rückgabe der 
deutschen Vermögenswerte im Ausland, soweit 
diese nicht bereits liquidiert worden waren. Im 
Jahre 1924 war die Frage im großen und ganzen 
geregelt, lediglich die Vereinigten Staaten zöger-
ten bis 1928, gaben dann aber 80 % des deutschen 
Vermögens zurück. 
Die während und nach dem zweiten Weltkrieg 

gegen das deutsche Auslandsvermögen ergriffenen 
Maßnahmen stellen vorweggenommene Reparatio-
nen dar. Völkerrechtlich ist die Auferlegung von 
Reparationen jedoch nur durch einen Friedensver

-

trag möglich. Die Maßnahmen gegen das deutsche 
Eigentum verstoßen gegen die Bestimmungen der 
Haager Landkriegsordnung von 1907. Zu den all-
gemein geltenden Grundsätzen des Völkerrechts 
über den Schutz des Auslandsvermögens treten die 
Schutzbestimmungen auf Grund zweiseitiger Ver-
träge hinzu, die Deutschland mit einer Vielzahl 
von Staaten geschlossen hatte. Dies trifft insbeson-
dere zu auf die meisten neutralen Staaten, auf 
eine Reihe von südamerikanischen Staaten, ferner 
auf die Vereinigten Staaten von Amerika, mit 
denen im Jahre 1923 ein Freundschafts-, Handels-
und Konsular-Vertrag abgeschlossen wurde, der in 
der amerikanischen Rechtsentwicklung einen 
Markstein in bezug auf den Schutz des Eigentums 
darstellte. Es verdient hier . festgehalten zu wer

-

den, daß nach der neuesten Rechtsprechung des 
Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten 
dieser Vertrag durch den Krieg nicht außer Kraft 
gesetzt worden ist. Hinzu kommt, daß die Alliier-
ten ihre Abkommen über das deutsche Auslands-

vermögen als „Vertreter Deutschlands", gewisser-
maßen mit sich selbst und in eigenem Interesse, 
geschlossen und damit gegen das auch völkerrecht-
lich anerkannte Verbot des Selbstkontrahierens 
verstoßen haben. Die Zeit nach dem zweiten Welt-
krieg brachte gegenüber der nach dem ersten in-
sofern eine Steigerung und Ausdehnung der Völ-
kerrechtsverletzung, als jetzt zum ersten Male und 
ohne geschichtlichen Vorgang auch Auslandseigen-
tum in den neutralen Staaten von den Siegermäch-
ten als Reparationsleistung in Anspruch genommen 
wurde. Die Verletzung des völkerrechtlichen Grund-
satzes, daß Reparationen nur von dem unterlege-
nen Staat und nicht von einer willkürlich heraus-
gegriffenen Gruppe seiner Staatsangehörigen zu 
leisten seien, ist bis zur letzten Folgerung durchge-
führt worden.  
Schließlich  ist noch folgendes hervorzuheben. 

Seit dem Altertum war die Person des Gesandten 
und die Gesandtschaft heilig. Zum ersten Male, und 
nur im Falle Deutschlands, wurden die der Erfül-
lung diplomatischer und konsularischer Aufgaben 
gewidmeten Vermögenswerte ebenfalls als Repara-
tionsleistung in Anspruch genommen, während die-
ses Vermögen in den Friedensverträgen mit Italien, 
Bulgarien, Rumänien, Finnland sowie mit Japan 
ausdrücklich unangetastet blieb oder zurückgege-
ben wurde. Auf den Antrag des Ausschusses für 
das Besatzungsstatut und auswärtige Angelegen-
heiten vom 16. November 1951 — Drucksache Nr. 
2850 — darf Bezug genommen werden. 
Gegen die Wegnahme des deutschen Auslands-

vermögens haben maßgebende in- und ausländische 
Völkerrechtler Bedenken erhoben. Fremde Staaten 
haben sich diese Bedenken .zu eigen gemacht. So 
hat Uruguay als erstes Land nach dem zweiten 
Weltkrieg die deutschen Vermögenswerte zurück-
gegeben mit der Begründung, daß das Völkerrecht 
dies verlange. Die Schweiz, Portugal, die Südafri-
kanische Union und die Türkei haben von einer 
Liquidation bisher Abstand genommen, nicht zu

-

letzt aus rechtlichen Bedenken. Inzwischen ist mit 
der Schweiz ein Abkommen paraphiert worden, auf 
Grund dessen das Washingtoner Abkommen durch 
eine brauchbare deutsch-schweizerische Regelung 
ersetzt werden soll. In den Vereinigten Staaten lie-
gen dem Kongreß zwei Gesetzentwürfe vor, die 
sich mit der Frage des deutschen Vermögens be-
fassen, nämlich die Langer-Bill, die eine weitge-
hende Freigabe des deutschen Vermögens in den 
Vereinigten Staaten vorsieht, und die Herter-Bill, 
nach der wenigstens die kleinen Vermögenswerte 
bis zu 10 000 Dollar freigegeben werden sollen. 
Demgegenüber haben jedoch Belgien noch im 

Sommer 1951 und Mexiko um die Jahreswende 
1951/52 und der Oberbefehlshaber der alliierten 
Truppen in Japan im Januar 1952 Liquidations

-

maßnahmen gegen das deutsche Eigentum ange

-

ordnet. 
Allgemein scheinen sich die Bedenken gegen die 

rechtliche Zulässigkeit der getroffenen Maßnahmen 
auf dem Gebiet des Marken- und Warenzeichen

-

Rechtes am stärksten durchzusetzen. 



4. 

In den einzelnen Staaten ist das deutsche Ver-
mögen verschieden verwertet worden. Teilweise ist 
das gesamte deutsche Vermögen auf den Staat 
übergegangen (z. B. in Griechenland, in den Nieder-
landen, in Dänemark). In den meisten Staaten soll 
das deutsche Vermögen veräußert und der Erlös 
zugunsten der Staatskasse eingezogen werden. 
Einige Staaten haben das deutsche Vermögen ganz 
oder zum Teil für die Befriedigung von Vorkriegs-
schulden herangezogen, so z. B. Großbritannien, 
das sich dabei auf den Versailler Vertrag berief, 
auf Grund der „Distribution of German Enemy 
Property Act" von 1949 und der Order in Council 
vom 1. November 1951, die Vereinigten Staaten 
von Amerika auf Grund der „Debt Claim Act" 
von 1946 — nur soweit es Forderungen von Ame-
rikanern gegenüber den beschlagnahmten deut-
schen Vermögenswerten in den Vereinigten Staa-
ten betrifft —, Schweden auf Grund einer Art 
Zwangsclearing bezüglich des ihm verbliebenen 
Anteils am Liquidationserlös. In keinem Fall sind 
jedoch bis heute die deutschen Schuldner gehört 
worden, so daß auch keine Möglichkeit gegeben 
ist, Einwendungen wegen des Grundes oder der 
Höhe der geltend gemachten ausländischen Forde-
rungen zu erheben. Aufgefallen ist in diesem Zu-
sammenhang insbesondere, daß Spanien Forderun-
gen gegenüber Deutschland geltend macht, die es 
bis heute nicht spezifiziert hat, während umge-
kehrt nach deutschen Feststellungen Spanien er-
hebliche Beträge an Deutschland schuldet, zum 
Teil noch aus der Zeit der deutschen Waffenhilfe 
im spanischen Bürgerkrieg. 
Nach überschläglicher Schätzung sind bisher 

etwa ein Drittel der deutschen Vermögenswerte 
im Ausland liquidiert, ein weiteres Drittel ent-
eignet, aber noch nicht endgültig veräußert wor-
den, während das letzte Drittel lediglich beschlag-
nahmt ist. Mit besonderer Eile hat Spanien die 
deutschen Vermögenswerte liquidiert; es ist hier-
für in dem IARA-Bericht 1951 lobend erwähnt 
worden. Ebenso hat Schweden anfänglich mit gro-
ßem Eifer die deutschen Werte liquidiert, während 
gegenwärtig eine gewisse Zurückhaltung festzu-
stellen ist. In den Vereinigten Staaten von Amerika 
wird das deutsche Vermögen, abgesehen von der 
oben erwähnten Verwendung zur Befriedigung be-
stimmter Schulden, durch den „War-Claims-Act 
1948" zu Entschädigungen verwandt, die an ehe-
malige amerikanische Zivilinternierte in Japan, an 
ehemalige amerikanische Kriegsgefangene in Ja-
pan und in Deutschland und an religiöse amerika-
nische Organisationen auf den Philippinen zu 
zahlen sind. Dies bedeutet, daß deutsches Ver-
mögen, z. B. auch der Versteigerungserlös aus der 
deutschen Botschaft in Washington, für amerika-
nische Entschädigungsansprüche gegenüber Japan 
verwendet wird, während andererseits den Ja-
panern das diplomatische und konsularische Eigen

-

tum  zurückgegeben worden ist. Der War -Claims-
Act enthält außerdem Bestimmungen darüber, daß 
eine Rückgabe an Deutschland nicht möglich sei  

und daß eine Entschädigung — entgegen den Be-
stimmungen des Freundschafts-, Handels- und 
Konsular-Vertrags von 1923 — an die deutschen 
Eigentümer von den Vereinigten Staaten nicht zu 
zahlen sei. Auf die oben — Seite 6 — angeführte 
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes der Ver-
einigten Staaten über die durch den Krieg nicht 
unterbrochene Geltung des Vertrags von 1923 darf 
Bezug genommen werden; nach einer weiteren 
Entscheidung sind Vermögenswerte eines Deut-
schen mit liechtensteinischer Staatsangehörigkeit 
freizugeben, obwohl die Erträge aus diesem Ver-
mögen für die in Deutschland lebenden Eltern des 
Eigentümers bestimmt waren; schließlich ist 
neuerdings von diesem Gericht die höchst bedeu-
tungsvolle Entscheidung gefällt worden, daß aus-
ländische, nicht-deutsche Beteiligungen an Werten 
in den Vereinigten Staaten selbst dann nicht be-
schlagnahmt werden dürfen, wenn der auslän-
dische Eigentümer der Beteiligungen unter deut-
schem Einfluß steht (Fall der Interhandel bzw. IG 
Chemie Basel). Aus dieser Rechtsprechung ergibt 
sich, daß die Gerichte in den Vereinigten Staaten 
in immer stärkerem Maße zu den überlieferten 
Grundsätzen des Rechts zurückkehren. 
Einen Sonderfall bildet Österreich. Dort stehen 

die deutschen Vermögenswerte in den Westzonen 
den Alliierten zur Verfügung, sie sind jedoch der 
Österreichischen Regierung zur treuhänderischen 
Verwaltung übertragen worden. Die Österrei-
chische Regierung hat bisher von der ihr gegebenen 
Möglichkeit, die „öffentliche Verwaltung" 
zur „öffentlichen Auf sieht" abzuschwächen, 
nur geringen Gebrauch gemacht; insbesondere war 
in der letzten Zeit wieder festzustellen, daß die 
Rückführung von verlagertem Hausrat nach 
Deut schland erschwert worden ist. Die endgültige 
Entscheidung über das deutsche Vermögen in 
Osterreich ist dem Friedensvertrag oder einem 
entsprechenden Abkommen der Alliierten mit die-
sem Lande vorbehalten. 
Ein zusammenfassendes Urteil über die Behand-

lung des deutschen Auslandsvermögens muß dahin 
lauten, daß die von den Siegermächten und den 
Neutralen getroffenen Maßnahmen eine, wie von 
englischer Seite geäußert worden ist, „Tragödie 
der Unzulänglichkeiten" darstellen. Diese Ansicht 
setzt sich immer mehr durch; insbesondere wird 
deutlich, daß sich das Pariser Reparationsabkom-
men  als schweres Hindernis erweist, um das Repa-
rationsproblem in einer befriedigenden Weise zu 
regeln. 

5. 

Die Bundesregierung war bisher auf Grund von 
Ziffer 2 b des Besatzungsstatuts daran gehindert, 
selbständig auf dem Gebiete des Auslandsver-
mögens vorzugehen und hierüber zu verhandeln. 
Sie hat daher in einer Vielzahl von Noten in 
Einzelfällen bei der Alliierten Hohen Kommission 
darum nachgesucht, die deutschen Eigentumsinter-
essen wahrzunehmen, und später auch eine allge-
meine Regelung beantragt (siehe Seite 10). 



Die Alliierte Hohe Kommission hat diesen deut-
schen Wünschen in keinem Fall stattgegeben. Fer-
ner hat die Bundesregierung in wiederholtem 
Notenwechsel mit der Alliierten Hohen Kommis-
sion und auch in der Öffentlichkeit ihren Rechts-
vorbehalt gegen die Maßnahmen gegenüber dem 
deutschen Auslandsvermögen zuni Ausdruck ge-
bracht und darauf hingewiesen, daß der Grund-
satz der Unantastbarkeit des Privateigentums den 
getroffenen Maßnahmen entgegenstehe. Die Bun-
desregierung war nach Auffassung des Ausschus-
ses für das Besatzungsstatut und auswärtige An-
gelegenheiten zu dieser Haltung um so mehr ver-
pflichtet, als Art. 14 des Grundgesetzes den Schutz 
des Privateigentums verfassungsrechtlich ge-
währleistet. 
Bei Handelsvertragsverhandlungen ist versucht 

worden, die Schwierigkeiten, die sich aus der Be-
handlung des deutschen Auslandsvermögens im 
Hinblick auf die Entwicklung der wirtschaftlichen 
Beziehungen ergeben, zu beseitigen. So wurde im 
Februar dieses Jahres mit der Griechischen Regie-
rung darüber verhandelt, für das deutsche Ver-
mögen in Griechenland eine Regelung auf der 
Grundlage des griechisch-italienischen Abkom-
mens über das italienische Eigentum in Griechen-
land zu treffen. Die griechische Regierung hat sich 
mit einer solchen Lösung grundsätzlich einverstan-
den erklärt, jedoch unter der Voraussetzung, daß 
die Unterzeichnerstaaten des Pariser Reparations-
abkommens hiergegen nichts einzuwenden hätten. 
Der bisher hartnäckigste Widerstand gegen eine 
Rückkehr zu Verhältnissen, die den überlieferten 
Beziehungen zu Deutschland entsprochen hätten, 
wurde von der Spanischen Regierung geleistet; auf 
die Ausführungen oben Seite 5 und 7 wird Bezug 
genommen. 

Im ganzen muß es Aufgabe der Bundesrepublik 
sein, die uneingeschränkte Möglichkeit zu zwei-
seitigen Verhandlungen herbeizuführen, mit dem 
Ziel, die Frage des deutschen Auslandsvermögens 
befriedigend zu lösen, insbesondere einen baldigen 
Beschlagnahme- und Liquidationsstopp zu erlangen. 

III. 

Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen 

1. 

Für den Außenhandel sind Niederlassungen im 
Ausland notwendig. Infolge der Wegnahme der 
ausländischen Niederlassungen war beim Wieder-
aufbau des deutschen Außenhandels eine erheb-
liche Beeinträchtigung der Geschäfte und damit ein 
Ausfall an Devisen zu verzeichnen, der im einzel-
nen ziffernmäßig nicht festgestellt werden kann. 
Für den Wiederaufbau von Niederlassungen im 
Ausland sind Investitionen notwendig geworden, 
die mit Devisen bezahlt werden müssen und damit 
die deutsche Zahlungsbilanz nicht unwesentlich 
beeinflussen. Oft können unentbehrliche Aus-

landswerte überhaupt nicht mehr ersetzt werden, 
insbesondere wenn die Anlagen an bestimmte ört-
liche Voraussetzungen gebunden sind, wie z. B. bei 
Verkehrs- und Speditionsanlagen. Ferner wird die 
Aufbringung von Devisen erforderlich, wenn 
deutsche Auslandswerte, die für den Außenhandel 
von Bedeutung sind, zurückerworben werden sollen. 

Was nun die Wegnahme der 100 000 deutschen 
Patente und der 200 000 deutschen Warenzeichen 
sowie die Zwangsaufhebung aller Lizenz- usw. 
Verträge anbelangt, so sind erhebliche Einnahmen 
in Devisen ausgefallen, ja es müssen jetzt umge-
kehrt Devisen für Gebühren — sogenannte „Roy-
alties" — aufgewendet werden, um den deutschen 
Firmen die Benutzung ihrer eigenen Warenzeichen 
im Auslande wieder zu ermöglichen. Trotz erheb-
licher rechtlicher Bedenken hat sich die deutsche 
Wirtschaft zur Zahlung solcher „Royalties" ent-
schlossen, um ihre Auslandsmärkte nicht ganz zu 
verlieren. Der Ausfall an Devisen infolge der aus-
ländischen Maßnahmen gegenüber den Marken 
und Warenzeichen wird auf jährlich 1 Milliarde 
DM geschätzt. 

Ein beträchtlicher Ausfall an Devisenerträgen 
ist auch infolge der Beschlagnahme der deutschen 
Beteiligungen im Ausland sowie der Beschlag-
nahme der deutschen Kapital- und Zinsforderun-
gen gegenüber Ausländern eingetreten. 

Durch lange und verlustreiche Treuhand-Ver-
waltung wird die Vermögenssubstanz fortlaufend 
vermindert. Auf die häufige Mißwirtschaft der 
Treuhänder (siehe Seite 4) darf auch in diesem Zu-
sammenhang hingewiesen werden. 

Treuhänder betrachten vielfach ihre Stellung als 
Dauerpfründe. Es gibt Fälle, in denen für einen 
einzigen Vermögenswert fünf und mehr Treu-
händer eingesetzt worden sind. Wenn Treuhänder 
so verlustreich wirtschaften, daß sie die Schulden, 
Steuern und Gebühren des von ihnen verwalteten 
Vermögens nicht mehr bezahlen können, dann 
werden bei der Rückerlangung beträchtliche Auf-
wendungen in Devisen zur Wiederherstellung der 
Rentabilität erforderlich. 

In Frankreich sind deutsche Unternehmen zur 
Zahlung von Strafen, sogenannten „profits illicites" 
verurteilt worden, weil sie während des Krieges 
mit Deutschland zusammengearbeitet hatten. Es 
besteht die Gefahr, daß auf Grund dieser Urteile 
künftig Exporterlöse der deutschen Stammhäuser 
in Anspruch genommen werden, wodurch das De-
visenaufkommen ebenfalls vermindert werden 
würde. Dieselbe Gefahr besteht, wenn ausländische 
Gläubiger auf Grund früherer Schuldverpflichtun-
gen deutscher Eigentümer Urteile erwirken und 
daraufhin nach Entzug des Auslandsvermögens in 
Ausfuhr Erlöse vollstrecken. 

2. 

Die gegen das deutsche Auslandsvermögen er-
griffenen Maßnahmen sind für das Ausland häufig 
selbst schädlich. Zuweilen kann das deutsche 



Eigentum durch Dritte gar nicht verwertet wer-
den, so daß Unternehmen, die für die Volkswirt-
schaft des betreffenden Landes wichtig sind, still-
gelegt werden müssen. In verschiedenen Ländern 
ist deshalb der Wunsch geäußert worden, man solle 
den deutschen Eigentümern ermöglichen, ihr 
Eigentum zurückzuerwerben. 
Durch den Ausfall des Erfahrungsaustausches mit 

ihren deutschen Stammhäusern werden gewinn-
bringende Unternehmen häufig unrentabel und 
reif zum Konkurs. 
Die deutschen Vermögenswerte werden meist 

unter ihrem wahren Wert veräußert. Die Er-
werber können sich dadurch ohne entsprechende 
Gegenleistung bereichern. Dieses Ergebnis ist um 
so seltsamer, als umgekehrt die angespannte 
deutsche Transferlage verlangt, daß die Gläubiger 
unbestrittene Forderungen gegenüber deutschen 
Schuldnern in eine tiefeinschneidende Kürzung 
ihrer Gläubigerrechte einwilligen. Besondere Ge-
fahren zeitigt die von den Enteigner-Staaten er-
zwungene Verrechnung (sogenanntes Zwangs-
clearing), weil die deutschen Gläubiger oder 
Schuldner nicht gehört werden. Damit fallen ent-
weder berechtigte Forderungen deutscher Gläu-
biger gegenüber ausländischen Schuldnern aus, 
oder es werden unberechtigte Forderungen auslän-
discher Gläubiger gegenüber deutschen Schuldnern 
befriedigt. Dazu kommen noch einseitig vorgenom-
mene, den deutschen Gesetzen widersprechende, 
Währungsumstellungen, wodurch RM-Gläubiger 
einen höheren Betrag erhalten, als er ihnen eigent-
lich zustünde. 
Schließlich ist zu berücksichtigen, daß oft recht 

überhöhte Forderungen gegenüber dem deutschen 
Schuldner geltend gemacht werden, zu denen sich 
dieser nicht äußern kann, da er nicht gehört wird. 
Dadurch treten erhebliche Unterschiede im Aus-
maß der Gläubigerbefriedigung ein, wodurch ein 
Preis auf unlauteres Geschäftsgebaren gesetzt wird. 

3. 
Die Enteignung von Marken- und Warenzeichen 

und deren Benützung durch Neuerwerber hat eine 
allgemeine Verwirrung hervorgerufen. Die Nach-
teile gehen dabei nicht nur zu Lasten des ehe-
maligen deutschen Eigentümers, sondern vor allem 
zu Lasten des Verbrauchers der mit den enteigne-
ten Marken versehenen Waren. So sind z. B. auf 
dem Gebiete der Pharmazeutik schwere gesund-
heitliche Schäden eingetreten, weil die neuen 
Waren nicht mehr der früheren, durch die Marke 
gewährleisteten Beschaffenheit entsprochen haben. 
Teilweise sind auch technische Störungen und 
Schäden hervorgerufen worden, weil ganz andere 
Ware mit dem früheren Warenzeichen versehen 
worden sind. Bis zu welchen grotesken Folgen die 
Enteignung der deutschen Namen und Marken ge-
führt hat, zeigt das Beispiel, daß sich eine deutsche, 
in Deutschland ansässige Firma im Geschäftsver-
kehr mit einem anderen Lande nicht mehr ihres 
eigenen Briefkopfes bedienen durfte, da ihr Name 
dort enteignet worden war. 

Im Versicherungswesen hat die Enteignung der 
Auslandswerte deutscher Versicherungen das aus-
gewogene Gebilde der Rückversicherung nachteilig 
beeinflußt. Die Auswirkungen sind so schwer-
wiegend, daß es in einer Vielzahl von Ländern 
nötig geworden ist, für die deutschen Versiche-
rungswerte Sonderbestimmungen zu erlassen. Das 
gleiche trifft für das Verkehrs- und Speditions-
wesen zu. 

Auch die gefühlsmäßigen Auswirkungen der 
Enteignung des deutschen Auslandsvermögens sind 
erheblich. So hält z. B. die durch die Enteignung 
erzeugte internationale Rechtsunsicherheit viele 
Kaufleute davon ab, die für den Welthandel un-
entbehrlichen Mittel im Ausland zu investieren. 
Verwirrt und beunruhigt steht die Weltwirtschaft 
vor der Tatsache, daß weder die Verträge von 
Privaten noch von Staaten, weder das bürgerliche 
Recht noch das Recht der Völker in der Stunde der 
Gefahr einen Schutz zu bieten vermag. 

Kein Wunder, daß jetzt z. B. amerikanische Fir-
men, ehe sie Geld im Ausland investieren, eine 
Garantie ihres Staates zu Lasten der Mittel des 
Marshall-Planes verlangen und erhalten. Auch 
haben die Vereinigten Staaten, um der durch ihre 
eigenen Maßnahmen gegen das Feindvermögen er-
zeugten Rechtsunsicherheit zu begegnen, das Recht 
ihrer auswärtigen Handelsverträge dahin weiter 
entwickelt, daß sie jetzt auf der Aufnahme beson-
derer Schutzbestimmungen für Eigentum und In-
vestitionen bestehen. 

IV. 

Auslandsvermögen und Auslandsschulden 

Der enge Zusammenhang zwischen Auslandsver-
mögen und Auslandsschulden wurde deutlich und 
allgemein sichtbar, als die Alliierte Hohe Kommis-
sion vor der sogenannten kleinen Revision des Be-
satzungsstatuts von der Bundesregierung die An-
erkennung der deutschen Auslandsschulden for-
derte. 
Der Ausschuß für das Besatzungsstatut und aus-

wärtige Angelegenheiten wies bei der Vorberatung 
des dann am 6. März 1951 vollzogenen Noten-
wechsels über die Anerkennung der deutschen 
Auslandschulden von Anfang an auf diesen Zusam-
menhang hin. In Verfolg der Beratungen des Aus-
schusses hob der Vorsitzende in seinem unter dem 
25. Januar 1951 an den Bundeskanzler gerichteten 
Schreiben hervor, daß man nicht über eine An-
erkennung der deutschen Auslandsschulden 
sprechen könne, ohne nicht über die gesamten 
finanziellen Beziehungen der Bundesrepublik zu 
auswärtigen Staaten zu verhandeln. Man könne bei 
den Verhandlungen — so hieß es in dem Schrei-
ben wörtlich — die Verbindlichkeiten nicht aus 
ihrem wirtschaftlichen Zusammenhang lösen und 
einseitig Verpflichtungen übernehmen ohne Rück-
sicht auf die Frage, wie denn die Verpflichtungen 



erfüllt werden könnten. Neben die Passiven müß-
ten die Aktiven treten, neben die Schulden das 
Vermögen. In dem Notenwechsel vom 6. März 1951 
wurde jedoch davon abgesehen, die Frage des Aus-
landsvermögens aufzuwerfen, da die Alliierte 
Hohe Kommission aus verhandlungstechnischen 
Gründen einen besonderen Wunsch in dieser Rich-
tung geäußert hatte. Es sollte der Bundesregierung 
jedoch unbenommen bleiben, die Frage des Aus-
landsvermögens nach Vollzug des Notenwechsels 
der Alliierten Hohen Kommission gegenüber auf-
zunehmen. Mit Beziehung hierauf wurde dann die 
Frage des deutschen Auslandsvermögens mit Note 
vom 10. April 1951 bei der Alliierten Hohen Kom-
mission anhängig gemacht, wobei drei Anträge ge-
stellt wurden: 
1. Aufhebung des Kontrollratsgesetzes Nr. 5, 
2. Zustimmung zu zweiseitigen Verhandlungen mit 
den Ländern, in denen sich deutsches Vermögen 
befindet, 

3. Herbeiführung eines Liquidationsstops. 
Diese Vorschläge wurden jedoch mit alliierter Note 
vom 28. April 1951 zurückgewiesen. 

In einer weiteren Note vom 28. Juni 1951 wies 
die Bundesregierung erneut darauf hin, daß die 
Schuldenanerkennung nur unter der Voraus-
setzung ausgesprochen worden sei, daß die Frage 
des deutschen Auslandsvermögens geregelt wer-
den könne und daß sich bei Fortfall dieser wesent-
lichen Voraussetzung die gesetzgebenden Körper-
schaften der Bundesrepublik veranlaßt sehen könn-
ten, ihre bisherige Haltung zur Frage der Schul-
denanerkennung zu überprüfen. 

Der von deutscher Seite anläßlich des Noten-
wechsels über die Anerkennung der deutschen 
Auslandsschulden vom 6. März 1951 hervor-
gehobene Zusammenhang der Schuldenregelung 
mit der Behandlung des Auslandsvermögens trat 
erneut und mit aller Deutlichkeit in Erscheinung, 
als die Schuldenkonferenz, die in Ausführung des 
Schuldenanerkenntnisses die Zahlungspläne aus-
arbeiten sollte, vorbereitet wurde (vorbereitende 
Schuldenkonferenz für die Vorkriegsschulden: Lon-
don, Juli 1951; vorbereitende Schuldenkonferenz 
für die Nachkriegsschulden: London, November/ 
Dezember 1951). 

Die Wegnahme des deutschen Auslandsvermö-
gens wurde in London unter zwei Gesichtspunkten 
berücksichtigt: erstens sollten die aus Liquidations-
erlösen vorgenommenen Zahlungen an Auslands-
gläubiger von den Schulden abgezogen werden; 
zweitens sollte der Verlust des Auslandsvermö-
gens bei der Berechnung der durch den Krieg 
verursachten Minderung der deutschen Wirt-
schaftssubstanz Berücksichtigung finden. Das Kern-
problem jedoch, ob nicht das Auslandsvermögen 
statt zu Reparationszahlungen zum Schuldendienst 
für die Auslandsschulden, und zwar sowohl hin-
sichtlich der Aufbringung als auch des Transfers 
heranzuziehen sei, konnte weder auf den beiden 
vorbereitenden Londoner Schuldenkonferenzen 

noch auf der jetzt im Gang befindlichen Haupt-
konferenz behandelt werden, da sich sonst die 
unter rein finanziellen Gesichtspunkten einberu-
fene Konferenz mit der politischen Frage der Re-
parationen hätte befassen müssen, die der Frie-
denskonferenz oder einer ihr gleichzusetzenden 
Konferenz vorbehalten bleiben muß. Auch muß es 
offen bleiben, ob die Londoner Konferenz unter-
suchen kann, inwieweit die noch vorhandenen 
Erlöse aus der Liquadation deutschen Auslands-
vermögens und die noch nicht liquidierten deut-
schen Vermögenswerte die Regelung der deutschen 
Auslandsschulden erleichtern könnten. Um dies 
festzustellen, muß ein anderer Weg gefunden 
werden. 

V. 

Reparationspolitik und Auslandsschulden 

1. 

Wie aus der Präambel zum Kontrollratsgesetz 
Nr. 5 hervorgeht, sollte das deutsche Auslandsver-
mögen den deutschen Eigentümern aus zwei Grün-
den entzogen werden; erstens „um dadurch den 
internationalen Frieden und die allgemeine Sicher-
heit durch die Ausschaltung des deutschen Kriegs-
potentials zu fördern" und damit zugleich die „In-
filtration" der deutschen Wirtschaft in das Ausland 
zu verhindern. Zweitens sollte das deutsche Aus-
landsvermögen den Eigentümern „in Übereinstim-
mung mit den Entscheidungen der Potsdamer Kon-
ferenz und- den politischen und wirtschaftlichen 
Grundsätzen, die auf dieses Problem Anwendung 
finden müssen" entzogen, d. h. zu Reparations-
zwecken verwandt werden. Schließlich spielte auf 
alliierter Seite noch die Vorstellung eine Rolle, daß 
während des Krieges von angeblichen deutschen 
Kriegsverbrechern erhebliche Werte aus Deutsch-
land in das Ausland verbracht worden seien. Über 
das Ausmaß dieser Vermögensflucht hatten sich 
jedoch die Alliierten, wie sich bald herausstellen 
sollte, völlig übertriebenen Vorstellungen hin-
gegeben. 
Auch die politische Lage hat sich verändert. Die 

deutsche Wirtschaft wird heute als ein unentbehr-
licher Teil sowohl der westlichen Verteidigungs-
kraft als auch der Weltwirtschaft angesehen. 

2. 

Hinsichtlich der Reparationen haben sich im 
Laufe der Entwicklung ebenfalls neue Gesichts-
punkte ergeben. Vor allem sind die wirtschaftlich 
schädlichen Auswirkungen der Reparationen 
immer deutlicher in Erscheinung getreten. Die 
deutschen Reparationsleistungen sollten sich, zu-
mindest nach Ansicht der westlichen Siegermächte, 
von Anfang an unter möglichster Ausschaltung 
von Entnahmen aus der laufenden Produktion aus 
zwei Kategorien zusammensetzen: einmal aus Aus-
landsvermögen, einschließlich der Patente und 
Warenzeichen, zum andern aus Demontagegütern. 



Bei den Demontagen wurden frühzeitig die 
schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen, die sie 
nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte 
Welt nach sich zogen, erkannt. Bereits im Jahre 
1946 verringerten die drei westlichen Besatzungs-
mächte die Hast ihrer Maßnahmen, und bei der 
Änderung der sogenannten Industriepläne für das 
besiegte Deutschland (Belassung erst von 75 %, so-
dann von 100 % der Industriekapazität von 1936) 
kürzten sie die Listen der zu demontierenden 
Werke ganz erheblich (von .1800 Anlagen auf 858). 

Gegen diese „demontagefeindliche" Haltung der 
westlichen Besatzungsmächte erhob die inter

-

alliierte Reparationsagentur in Brüssel im Jahre 
1947 bei den Außenministern der drei westlichen 
Alliierten förmlichen Einspruch, drang damit aber 
nicht- mehr durch. 
Als die Bundesrepublik in die Marshall-Hilfe 

einbezogen wurde, setzte sich in den Vereinigten 
Staaten die Erkenntnis vollends durch, daß die 
Fortführung der bisherigen Demontagepolitik letz-
ten Endes zu Lasten des amerikanischen Steuer-
zahlers gehe. Die Folge davon war, daß sich im 
Jahre 1948 der ECA-Administrator auf Grund des 
Artikels 119 f des ECA-Gesetzes veranlaßt sah, 
einen beratenden Ausschuß führender Persönlich-
keiten der Industrie (Advisory Committee of In-
dustrial Leaders [sogenanntes Humphrey-Com-
mittee]) einzusetzen. Auf Grund dieses Beschlusses 
wurden weitere 167 wichtige Industrieanlagen von 
der Demontageliste gestrichen und damit die 
völlige Einstellung der Demontagen vorbereitet. 

Bei Durchführung ihrer Reparationspolitik 
haben die Alliierten hinsichtlich des Auslandsver-
mögens wirtschaftlichen Gesichtspunkten weit 
weniger Rechnung getragen als bei den Demon-
tagen. Dies ist um so erstaunlicher, als die wirt-
schaftlich schädlichen Rückwirkungen der Ent-
eignung des Auslandsvermögens viel weiter 
reichen als bei den Demontagen. 

Die Bundesrepublik hat nun den ernsten Wunsch, 
ihre Schulden zu bezahlen und ihre Kreditwürdig-
keit wiederherzustellen; insofern ist ihr Interesse 
das gleiche wie das ihrer Gläubiger. Auf der Lon-
doner Schuldenkonferenz stehen hohen Forderun-
gen der Gläubiger aus Vorkriegs- und Nachkriegs-
schulden öffentlicher und privater Art nur sehr 
begrenzte deutsche Transfermöglichkeiten gegen-
über. Dies tritt am deutlichsten in Beziehung auf 
den Dollarraum in Erscheinung. Auch ist anzu-
nehmen, daß die Wiedergutmachung besonderer 
Art gegenüber Israel, die in die begrenzte deutsche 
Transferfähigkeit einbezogen werden muß, nur 
dann in einer für alle Teile befriedigenden Weise 
gelöst werden kann, wenn das deutsche Auslands-

vermögen wieder in seine devisenbringende und 
devisensparende Funktion eingesetzt wird. 

Der Zeitpunkt ist daher gekommen, um bei der 
Behandlung des deutschen Auslandsvermögens die 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen, die sich aus der 
Schuldenregelung ergeben. Der erste Schritt sollte 
darin bestehen, die Folgen der Wegnahme auf die 
deutsche Transferfähigkeit bei der Schulden-
zahlung in ihren Einzelheiten aufzuhellen. 

Mit dieser Aufgabe kann sich die Londoner 
Schuldenkonferenz nicht befassen; vielmehr müßte 
damit ein von ihr unabhängiger Ausschuß beauf-
tragt werden. Da es sich um Fragen handelt, die 
fast alle Länder berühren, sollte der Ausschuß 
internationalen Charakter tragen. Insofern würde 
sich der Ausschuß von dem Humphrey-Committee, 
das nur aus amerikanischen Persönlichkeiten zu-
sammengesetzt war, durch seinen Einfluß auf die 
Bewilligungen des Kongresses aber eine besondere 
Wirkung ausüben konnte, unterscheiden. Am 
zweckmäßigsten erschiene es, wenn das Ge-
wicht des jetzt für das Auslandsvermögen be-
antragten Ausschusses nicht nur auf dem Sachver-
stand seiner Mitglieder, sondern auch darauf be-
ruhte, daß er von den interessierten Regierungen 
selbst eingesetzt wird. Es wäre in erster Linie Auf-
gabe der drei Westalliierten Regierungen, den Aus-
schuß zu bilden und mit Vollmachten auszustatten. 
Mit Rücksicht jedoch auf die Verantwortung, die 
der Bundesrepublik in der Frage der Auslands-
schulden und des Auslandsvermögens obliegt, 
müßte der Ausschuß auch ein deutsches Mitglied 
umfassen. 
Die Aufgabe des Ausschusses wäre wie folgt fest-

zulegen: 
a) Prüfung, welchen Einfluß eine Freigabe des 

noch nicht liquidierten deutschen Auslandsver-
mögens auf die Transferfähigkeit bei der Be-
gleichung der deutschen Auslandsverbindlich-
keiten haben würde. 

b) Prüfung, in welchem Umfang noch nicht ver-
wertete Liquidationserlöse zur Begleichung 
deutscher Auslandsverbindlichkeiten heran-
gezogen werden können. 

c) Prüfung, welchen Einfluß die bisher erfolgten 
Liquidationen deutschen Auslandsvermögens, 
deren Erlöse nicht mehr zur Verfügung stehen, 
auf die deutsche Transferfähigkeit bei der Be-
gleichung der deutschen Auslandsverbindlich-
keiten haben. 

Bonn, den 16. Mai 1952 

Dr. Pfleiderer 
Berichterstatter 



Anlage A 

Morgenthau-Plan 
(September 1944) 

5. Restitutionen und Reparationen. 

Reparationen in Form von Barzahlungen oder 
von Sachleistungen sollen nicht gefordert werden. 
Die Restitution und Reparation soll durch die 
Übertragung vorhandener deutscher Werte und 
durch Gebietsabtretungen bewirkt werden. Zum 
Beispiel: 

a) durch die Rückgabe von Eigentum, das die 
Deutschen aus den  von  ihnen besetzten Ge-
bieten geraubt haben, 

b) durch die Übertragung deutscher Gebietsteile 
und deutscher privater Rechte an darin ge-
legenem deutschem Industrievermögen an Län

-

der, in die Deutschland eingedrungen ist, und 
an die nach dem Teilungsplan zu errichtende 
internationale Organisation, 

c) durch die Entfernung von Industrieanlagen 
und industrieller Ausrüstung in der inter-
nationalen Zone und den beiden Staaten Nord-
und Süddeutschlands, deren Abgrenzung oben 
angegeben ist, und ihre Verteilung unter den 
verwüsteten Ländern, 

d) durch deutsche Zwangsarbeit außerhalb 
Deutschlands, 

e) durch die Konfiskation aller deutschen Ver-
mögenswerte, gleich welcher Art, im Ausland. 



Anlage B 

Schlußakte der Geld- und Finanzkonferenz der 
Vereinten Nationen 

in Bretton Woods, 1. bis 22. Juli 1944. 

VI. Feindliches Vermögen und geraubtes Gut. 

Die Führer und Angehörigen des Feindes und 
ihre Helfer bringen in der Erwartung der ihnen 
bevorstehenden Niederlage Vermögenswerte in 
neutrale Länder hinein und durch diese hindurch, 
um diese Werte zu verbergen und zur Verewigung 
ihres Einflusses, ihrer Macht und ihrer Fähigkeit, 
nach Vergrößerung und Weltherrschaft zu streben; 

sie gefährden so die Bemühungen der Vereinten 
Nationen, friedliche, internationale Beziehungen 
herzustellen und dauernd zu unterhalten; 

feindliche Staaten und ihre Staatsangehörigen 
haben das Vermögen besetzter Länder und ihrer 
Staatsangehörigen an sich genommen, teils durch 
offenen Raub und Plünderung, teils indem sie mit 
Gewalt die Abtretung erzwangen, teils durch sub-
tile, mannigfaltige Praktiken, oft durch die Ver-
mittlung ihrer Marionettenregierungen, um ihrem 
Raub den Schein der Legalität zu geben und Eigen-
tum und Kontrolle von Unternehmungen auch in 
der Nachkriegszeit zu sichern; 

feindliche Staaten und ihre Staatsangehörigen 
haben durch Verkäufe und andere Übertragungen 
eine Kette von Eigentumskontrollrechten durch be-
setzte und neutrale Länder gelegt und dadurch die 
Ermittlung und Entflechtung zu einem internatio-
nalen Problem gemacht; 

die  Vereinten Nationen haben ihre Absicht aus-
gesprochen, ihr Außerstes zu tun, um die vom 
Feinde geübten Enteignungsmethoden zu ver-
eiteln; sie haben sich vorbehalten, alle Über-
tragungen von Vermögen, das Personen im be-
setzten Gebiet gehört, für ungültig zu erklären, 
und haben Maßnahmen getroffen, in ihren Zu-
ständigkeitsbereichen das Vermögen von besetzten 
Ländern und ihren Staatsangehörigen zu schützen 
und die Veräußerung geraubten Vermögens in den 
Vereinten Nationen zu verhindern; 

mit Rücksicht hierauf beschließt die Währungs-
und Finanzkonferenz der Vereinten Nationen: 

1. Sie nimmt Kenntnis von den Maßnahmen der 
Vereinten Nationen 

a) zur Aufdeckung, Absonderung und Kontrolle 
von feindlichem Vermögen und zur geeig-
neten Verfügung über dieses, 

b) zur Verhütung der Liquidierung von Ver-
mögen, das der Feind geraubt hat, zur Er-
mittlung des Eigentums und der Kontrolle 
solchen geraubten Gutes und zur Vorberei-
tung seiner Rückgabe an die rechtmäßigen 
Eigentümer; 

sie unterstützt und diese Maßnahmen in vollem 
Umfange. 

2. Sie empfiehlt allen in dieser Konferenz ver-
tretenen Ländern, nach Maßgabe ihrer Beziehun-
gen zu den im Kriege befindlichen Ländern die 
Regierungen der neutralen Länder aufzufordern: 
a) sofort Maßnahmen zu treffen, um zu ver-

hindern, daß in ihrem Herrschaftsgebiet über 
folgende Gegenstände verfügt wird: 
1.Vermögenswerte der Regierung oder von 
Angehörigen oder Institutionen der vom 
Feind besetzten Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, 

2. geraubtes Gold, Zahlungsmittel, Kunst-
gegenstände, Wertpapiere, andere Beweis-
urkunden über das Eigentum an Finanz-
und Gewerbeunternehmen und andere vom 
Feind geraubte Werte; solche Werte sollen 
auch ermittelt, abgesondert und zur Ver-
fügung der nach der Befreiung einzusetzen-
den Behörden jener Länder gehalten 
werden; 

b) sofort Maßnahmen zu treffen zur Verhinde-
rung der Verbergung von Gegenständen der 
im folgenden bezeichneten Art durch trüge-
rische Mittel oder in anderer Weise in ihrem 
Herrschaftsgebiet und zur Erleichterung der 
späteren Auslieferung an die Nachkriegs-
behörden: 
1. Vermögenswerte, die feindlichen Regie-
rungen, Individuen oder Einrichtungen ge-
hören oder von denen dies behauptet wird, 

2. Vermögenswerte, die feindlichen Führern, 
ihren Genossen und ihren Gehilfen gehören 
oder von denen dies behauptet wird. 



Anlage C 

Protokoll der Potsdamer Konferenz, 
2. August 1945. 

H.  Die Richtlinien für die Behandlung 
Deutschlands in der ersten Periode der Kontrolle. 

18. Vom Kontrollrat sind geeignete Schritte zu 
ergreifen, um die Kontrolle und Verfügungs-
gewalt über die im Ausland befindlichen 
deutschen Vermögenswerte auszuüben, die 
noch nicht unter der Kontrolle der Vereinten 
Nationen stehen, die am Kriege gegen Deutsch-
land teilgenommen haben. 

III. Deutschlands Reparationen. 

In Übereinstimmung mit der auf der Krim-
konferenz getroffenen Entscheidung, wonach 
Deutschland gezwungen werden soll, in größtmög-
lichem Umfange für die Verluste und die Leiden 
Schadenersatz zu leisten, die es den Vereinten 
Nationen zugefügt hat und für die das deutsche 
Volk der Verantwortung nicht entgehen kann, 
wurde das folgende Übereinkommen über Repa-
rationen erzielt: 
1. Die Reparationsansprüche der UdSSR. sind 
durch Entnahmen aus der von der UdSSR. be-
setzten Zone in Deutschland und durch 
geeignete deutsche Vermögenswerte im Aus

-
lande zu befriedigen. 

2. Die UdSSR. verpflichtet sich, die Reparations-
ansprüche Polens aus ihrem eigenen Repara-
tionsanteil zu decken. 

3. Die Reparationsansprüche der Vereinigten Staa-
ten, des Vereinigten Königreiches und der an-
deren zu Reparationsforderungen berechtigten 
Länder sind aus den westlichen Zonen und aus 
geeigneten deutschen Vermögenswerten im Aus-
lande zu befriedigen. 

4. Zusätzlich zu den Reparationen, die von der 
UdSSR. aus ihrer eigenen Besatzungszone ent-
nommen werden sollen, erhält die UdSSR. 
außerdem aus den westlichen Zonen: 
a) 15 O/o der brauchbaren und vollständigen 

industriellen Großanlagen, vor allem aus der 
Hütten-, chemischen und maschinenerzeugen-
den Industrie, die für die deutsche Friedens-
wirtschaft nicht notwendig sind und aus den 
Westzonen Deutschlands entnommen werden 
sollen, im Austausch gegen entsprechende 
Werte an Nahrungsmitteln, Kohle, Kali, 
Zink, Holz, Ton- und Petroleumerzeug-
nissen und an den anderen Gütern, über die 
eine entsprechende Vereinbarung erzielt 
wird; 

b) 10 % der industriellen Großanlagen, die für 
die deutsche Friedenswirtschaft nicht not-
wendig sind und aus den Westzonen ent

-

nommen werden sollen; sie sind der Sowjet-
regierung auf Reparationskonto ohne Zah-
lung oder Gegenleistung irgendwelcher Art 
zu übertragen. 

Die oben unter a) und b) vorgesehenen Ent-
nahmen von Anlagen sind gleichzeitig vorzu-
nehmen. 

5. Der Umfang der aus den Westzonen auf Repa-
rationskonto zu entnehmenden Anlagen muß 
spätestens innerhalb von sechs Monaten vom 
heutigen Tage ab festgesetzt sein. 

6. Die Entnahmen der industriellen Großanlagen 
sind so bald als möglich zu beginnen und inner-
halb von zwei Jahren von der in Ziffer 5 vor-
gesehenen Festsetzung an zu beenden. Die 
Lieferung der unter obige Ziffer 4 a) fallenden 
Produkte ist so bald als möglich zu beginnen 
und ist durch die UdSSR. in vereinbarten Teil-
lieferungen innerhalb von fünf Jahren von 
diesem Zeitpunkt ab durchzuführen. Die Be-
stimmung des Umfanges .und der Art der indu-
striellen Großanlagen, die für die deutsche 
Friedenswirtschaft nicht notwendig sind und 
deshalb für Reparationen zur Verfügung stehen, 
ist vom Kontrollrat nach von der alliierten 
Reparationskommission unter Beteiligung von 
Frankreich festgesetzten Richtlinien vorzu-
nehmen, vorbehaltlich der endgültigen Billi-
gung durch den Zonenbefehlshaber der Zone, 
aus der die Anlagen entnommen werden sollen. 

7. Vor der Festsetzung des Gesamtumfanges der 
der Entnahme unterliegenden Anlagen sind 
Vorauslieferungen aus der Zahl der Anlagen zu 
machen, die gemäß dem im letzten Satz der 
Ziffer 6 festgesetzten Verfahren als für die Ab-
lieferung in Frage kommend bezeichnet werden. 
8. Die Sowjetregierung verzichtet auf alle Repa-
rationsansprüche auf Anteile an deutschen 
Unternehmen, die sich in den westlichen Be-
satzungszonen Deutschlands befinden, wie auch 
auf deutsche Vermögenswerte im Auslande in 
allen Ländern mit Ausnahme der nachstehend 
in Ziffer 9 aufgeführten. 

9. Die Regierungen des Vereinigten Königreiches 
und der Vereinigten Staaten von Amerika ver-
zichten auf ihre Reparationsansprüche auf An-
teile an deutschen Unternehmungen, die sich in 
der östlichen Besatzungszone in Deutschland be-
finden sowie auf deutsche ausländische Ver-
mögenswerte in Bulgarien, Finnland, Ungarn, 
Rumänien und dem östlichen Teil Österreichs. 

10. Die Sowjetregierung erhebt keinerlei An-
sprüche auf das von den alliierten Truppen in 
Deutschland erbeutete Gold. 



Anlage D 

Abkommen über Reparationen von Deutschland, 
über die Errichtung einer interalliierten Repa

-

rationsagentur und über die Rückgabe von 
Münzgold. 

Paris, 14. Januar 1946*) 

Die Regierungen von Albanien, den Vereinigten 
Staaten von Amerika, Australien, Belgien, Canada, 
Dänemark, Ägypten, Frankreich, dem Vereinigten 
Königreich von Großbritannien und Nordirland, 
Griechenland, Indien, Luxemburg, Norwegen, Neu-
seeland, den Niederlanden, der Tschechoslowakei, 
der Südafrikanischen Union und Jugoslawien, 
in der Absicht, die Gesamtheit der Guthaben 

gerecht unter sich zu verteilen, die gemäß den Be-
stimmungen des vorliegenden Abkommens und der 
zu Potsdam am 1. August 1945 zwischen den Re-
gierungen der Vereinigten Staaten von Amerika, 
dem Vereinigten Königreich von Großbritannien 
und Nordirland und der Sowjetunion vereinbarten 
Bestimmungen als von Deutschland zu leistende 
Reparationen (nachstehend ,,deutsche Reparatio-
nen" genannt) für verfügbar erklärt wurden oder 
erklärt werden, 
in der Absicht, ein gerechtes Verfahren für die 

Rückgabe des Münzgoldes festzusetzen, 
haben das folgende Abkommen geschlossen: 

Teil I 
Deutsche Reparationen 

Art. 1. Reparationsquoten. 
A. Die deutschen Reparationen (mit Ausnahme 

der nach Art. 8 des Teils I dieses Abkommens zu 
verteilenden Werte wurden in die folgenden Kate-
gorien eingeteilt: 
Kategorie A. Diese umfaßt alle Arten von 

deutschen Reparationen unter Ausschluß der in 
Kategorie B erfaßten. 
Kategorie B. Diese umfaßt alle Industrieaus-

rüstungen und andere Ausrüstungsgüter, die aus 
Deutschland entnommen wurden, sowie die 
Handelsschiffe und die Fahrzeuge der Binnen-
schiffahrt. 

B. Jede unterzeichnete Regierung hat einen 
Ansprueh auf den Prozentsatz des Gesamtwertes 
der Güter der Kategorie A und B, der für jede 
dieser Regierungen in den entsprechenden Spalten 
der nachfolgenden Aufstellung angezeigt ist. 

*) Das Abkommen wurde von den wichtigsten 
Teilnehmern am 14. Januar 1946 unterzeichnet, 
trat aber erst am 24. Januar 1946 in Kraft, weil 
erst dann die nach Teil IV Art. 1 erforderliche 
Zahl von Unterschriften vorlag; es wird deshalb 
auch mit dem Datum des 24. Januar 1946 zitiert. 

Aufstellung der Anteile 

Land 	 Kategorie Kategorie 
A 	B 

Albanien 	 0,05 	0,35 
Vereinigte Staaten von 
Amerika 	 28,00 	11,80 

Australien 	 0,70 	0,95 
Belgien 	 2,70 	4,50 
Canada 	 3,50 	1,50 
Dänemark 	 0,25 	0,35 
Ägypten 	 0,05 	0,20 
Frankreich 	 16,00 	22.80 
Vereinigtes Königreich 	28,00 	27,80 
Griechenland 	 2.70 	4.35 
Indien**) 	 2,00**) 	2,90**) 
Luxemburg 	 0,15 	0,40 
Norwegen 	 1,30 	1,90 
Neuseeland 	 0,40 	0.60 
Niederlande 	 3,90 	5,60 
Tschechoslowakei 	 3,00 	4,30 
Südafrikanische Union***) 	0.70 	0.10 
Jugoslawien 	 6,60 	9.60 

insgesamt 	100,00 	100,00 

C. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Para-
graphen D hat jede Signatarmacht das Recht, von 
allen Handelsschiffen einen in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen des Art. 5 Teil I dieses 
Abkommens festgelegten Anteil zu erhalten, vor-
ausgesetzt, daß der Wert der ihr zugeteilten 
Handelsschiffe den Wert ihres Anteils an Gütern 
der Kategorie B nicht übersteigt. 

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Para-
graphen D hat jede Signatarmacht gleichermaßen 
einen Anspruch auf einen Teil der Werte der Kate- 

**) Laut Zusatzprotokoll vom 15. März 1948 
übernahm Pakistan aus der A-Quote Indiens 0,35 %, 
aus der B-Quote Indiens 0,51 %. 

***) Die Regierung von Südafrika hat sich ver-
pflichtet, auf ihre Rechte insoweit zu verzichten, 
als zur Herabsetzung ihres Anteils in der Kate-
gorie B auf 0,1 % nötig ist. Die Regierung ist 
andererseits berechtigt, bei der Verfügung über 
deutsches Feindvermögen in ihrem Zuständigkeits-
bereich den Nettowert dieser Guthaben gegen ihren 
Anteil in der Kategorie A und gegen ihren Anteil 
von 0.1 °/o in der Kategorie B aufzurechnen. 



gorie A des deutschen Vermögens, welches in den 
während des Krieges gegen Deutschland neutral 
gebliebenen Ländern gelegen ist. Die Verteilung 
der als deutsche Reparationen zur Verfügung 
stehenden Werte soll gemäß den in Art. 4 des Teils I 
dieses Abkommens niedergelegten Prinzipien er-
folgen. Dies gilt nicht für Handelsschiffe, Fahr-
zeuge der Binnenschiffahrt und deutsches Ver-
mögen in den im Krieg gegen Deutschland neutral 
gebliebenen Ländern. 

D. Wenn eine Signatarmacht mehr als ihren 
prozentualen Anteil an gewissen Typen von Ver-
mögenswerten der Kategorie A oder B erhält, dann 
wird ihr Anteil an anderen Typen von Vermögens-
werten der gleichen Kategorie in der Weise herab-
gesetzt, daß sichergestellt ist, daß diese Signatar-
macht im ganzen nicht mehr erhält, als ihrem An-
teil an Werten der betreffenden Kategorie ent-
spricht. 

E. Keine Signatarmacht soll durch Verzicht auf 
irgendeinen Teil ihres prozentualen Anteils an den 
Werten einer der beiden Kategorien mehr erhalten 
als ihren Anteil an den Werten der Kategorien A 
oder B. Hinsichtlich des ihrer Zuständigkeit unter-
worfenen. deutschen Feindvermögens hat diese Re-
gierung jedoch das Recht, den Überschuß derartiger 
Guthaben über ihren für die Gesamtheit der Güter 
der Kategorie A festgelegten Anteil an der Ge-
samtheit des der Zuständigkeit der Signatarmächte 
unterworfenen deutschen Feindvermögens aufzu-
rechnen, und zwar entweder gegen die zu erhalten-
den Werte der Kategorie A oder der Kategorie B 
oder gegen einen Teil der Werte der einen oder 
der anderen Kategorie. 

F. Die gemäß Teil II des vorliegenden Ab-
kommens zu errichtende Interalliierte Reparations-
agentur wird das Reparationskonto jeder Signatar-
macht mit den ihrer Zuständigkeit unterworfenen 
deutschen Vermögenswerten belasten, wobei die 
Schuld auf einen Zeitraum von fünf Jahren ver-
teilt wird. Die Belastung im Zeitpunkt des In-
krafttretens des vorliegenden Abkommens soll 
nicht weniger als 20 % des Nettowerts dieser Gut-
haben betragen (wie er in Art. 6 des Teils I des 
vorliegenden Abkommens definiert ist) auf Grund 
der zu diesem Zeitpunkt vorzunehmenden Schät-
zung; zu Beginn des zweiten Jahres soll sie nicht 
weniger als 25 % des Saldos betragen auf Grund 
der zu diesem Zeitpunkt vorzunehmenden Schät-
zung; zu Beginn des dritten Jahres soll sie nicht 
weniger als 33 1 /3 % des Saldos betragen auf Grund 
der zu diesem Zeitpunkt vorzunehmenden Schät-
zung; zu Beginn des vierten Jahres soll sie nicht 
weniger als 50 % des Saldos betragen auf Grund 
der zu diesem Zeitpunkt vorzunehmenden Schät-
zung; zu Beginn des fünften Jahres soll sie nicht 
weniger als 90 % des Saldos betragen auf Grund 
der zu diesem Zeitpunkt vorzunehmenden Schät-
zung, und am Ende des fünften Jahres soll sie dem 
Saldo des ganzen effektiv-realisierten Betrages 
entsprechen. 

G. Die folgenden Ausnahmen von den Bestim-
mungen der Paragraphen D und E sollen dann 
Platz greifen, wenn die Ansprüche einer Signatar-
macht auf Güter der Kategorie B geringer sind als 
ihre Ansprüche auf Güter der Kategorie A. 

(i) Durch die Zuteilung von Handelsschiffen an 
eine Regierung, die sich in einer solchen Lage 
befindet, sollen deren Ansprüche auf andere 
Typen von Gütern der Kategorie B nicht ver-
kürzt werden außer in dem Falle, daß der Wert 
derartiger Zuteilungen den Betrag übersteigt, 
den man bei einem Vergleich des prozentualen 
Anteils der Ansprüche dieser Regierung auf 
Güter der Kategorie A mit dem Gesamtwert 
der Handelsschiffe erhält. 

(ii) Wenn der Wert der deutschen Guthaben, die 
der Zuständigkeit einer sich in solcher Lage be-
findlichen Regierung unterworfen sind, deren 
Anteil an der Gesamtheit der deutschen Gut-
haben innerhalb der Zuständigkeit der Signa-
tarmächte übersteigt — wie es aus dem ihr an 
den Gütern der Kategorie A zugewiesenen 
prozentualen Anteil resultiert —, dann soll 
diese Differenz zunächst auf den zusätzlichen 
Ansnruchsanteil dieser Regierung auf Güter 
der Kategorie B angerechnet werden, auf den 
diese Regierung Anspruch haben könnte, wenn 
man für die Berechnung ihres Anteils an den 
Gütern der Kategorie B den Anteil an den 
Gütern der Kategorie A zugrundelegt. 

H. Wenn eine Signatarmacht auf ihre gesamten 
Ansprüche oder auf Bruchteile davon an den deut-
schen Reparationen verzichtet, wie sie in der obigen 
Aufzählung der Anteile verzeichnet sind, oder wenn 
die besagte Signatarmacht sich von der Inter

-

alliierten Reparations-Agentur zu einem Zeitpunkt 
zurückzieht, wo alle ihre Ansprüche auf deutsche 
Reparationen oder nur ein Teil derselben noch 
nicht befriedigt sind, dann wird der Teil oder der 
Bruchteil, auf den sie verzichtet, oder der ihr im 
Augenblick ihres Austritts noch geschuldete Rest 
unter die übrigen Signatarmächte im Verhältnis 
ihres jeweiligen prozentualen Anteils aufgeteilt. 

Art. 2 Regelung der Forderungen an Deutschland. 

A. Die Signatarmächte kommen untereinander 
überein, daß ihre jeweiligen Anteile an den Repa-
rationen — wie sie durch das vorliegende Abkom-
men bestimmt werden — von jeder von ihnen als 
Abgeltung aller ihrer Forderungen und aller For-
derungen ihrer Staatsangehörigen gegen die ehe-
malige deutsche Regierung oder gegen deutsche 
Regierungsstellen angesehen werden. Dies gilt für 
Forderungen öffentlicher oder privater Natur, die 
aus den Kriegsverhältnissen entstanden sind (so-
fern keine anderen Bestimmungen darüber ge-
troffen sind), einschließlich der Kosten der deut-
schen Besetzung, der während der Besatzung ent-
standenen Clearing-Konten und der Forderung 
gegen Reichskreditkassen. 



B. Die obigen Bestimmungen des Paragraphen A 
sollen nicht präjudizieren: 
(i) Die zu gegebener Zeit zu treffende Bestim-

mung der Formen, der Dauer oder des Gesamt-
betrags der von Deutschland zu leistenden 
Reparationen; 

(ii) Das jeder Signatarmacht möglicherweise zu-
stehende Recht bezüglich der endgültigen 
Regelung der deutschen Reparationen; 

(iii) Jegliche Ansprüche politischer, territorialer 
oder anderer Art, die eine Signatarmacht be-
züglich des Friedensschlusses mit Deutschland 
erheben könnte. 

C. Ungeachtet der obigen Bestimmungen des 
Paragraphen A soll das vorliegende Abkommen 
nicht berühren: 
(i) Die Verpflichtung der zuständigen deutschen 

Behörden, später die Zahlung der Schulden 
Deutschlands und der deutschen Staatsange-
hörigen zu garantieren, die aus Verträgen oder 
anderen rechtsgültig eingegangenen Verpflich-
tungen erwachsen oder aus Rechten, die vor 
Beginn des Kriegszustandes zwischen Deutsch-
land und der betreffenden Signatarmacht oder 
vor der deutschen Besetzung des betreffenden 
Landes erworben sind, je nachdem welches 
Ereignis früher eintrat. 

(ii) Die Forderungen von Sozialversicherungsein-
richtungen der Signatarmächte oder ihrer 
Staatsangehörigen gegen die Sozialversiche-
rungseinrichtungen der deutschen Regierung. 

(iii) Die Banknoten der Reichsbank und der Ren-
tenbank, wobei selbstverständlich ihre Reali-
sierung nicht die ungerechtfertigte Verminde-
rung der Reparationsmasse zur Folge haben 
und nur im Übereinkommen mit dem Kon-
trollrat in Deutschland vorgenommen wer-
den darf. 

D. Ungeachtet der Bestimmungen des Paragra-
phen A dieses Artikels kommen die Signatar-
mächte — soweit es sie betrifft — überein, daß 
die tschechoslowakische Regierung berechtigt ist, 
über das Girokonto der tschechoslowakischen Na-
tionalbank bei der Reichsbank zu verfügen, in dem 
Falle, daß diese Maßnahme von der tschechoslowa-
kischen Regierung beschlossen und vom Kontrollrat 
in Deutschland gebilligt werden sollte im Zusam-
menhang mit der Umsiedlung ehemaliger tschecho-
slowakischer Staatsangehöriger von der Tschecho-
slowakei nach Deutschland. 

Art. 3. Verzicht auf die Geltendmachung 
von Forderungen auf Reparationszuteilungen. 

Jede Signatarmacht verpflichtet sich, weder im 
eigenen Namen noch im Namen einer Person, die 
auf ihren Schutz Anspruch hat, gegen irgendeine 
andere Signatarmacht oder deren Staatsangehörige 
in bezug auf Güter, die diese Macht als Repara-
tionsleistung mit Zustimmung des Kontrollrats in 
Deutschland empfangen hat, Reparationen geltend  

zu machen, vor internationalen Gerichten Klage 
zu erheben oder derartige Forderungen durch 
diplomatische Mittel zu unterstützen. 

Art. 6. Deutsche Auslandswerte. 

A. Jede Signatarmacht soll nach einem Verfah-
ren ihrer Wahl die deutschen Feindwerte innerhalb 
ihres Zuständigkeitsbereiches einbehalten oder dar-
über verfügen derart, daß diese Werte nicht wie-
der deutsches Eigentum werden oder unter deutsche 
Kontrolle zurückkehren können. Sie soll die in 
Frage kommenden Werte auf ihren Reparations-
anteil anrechnen frei von rückständigen Steuern, 
Pfand- und Zurückbehaltungsrechten und Verwal-
tungskosten und frei von jeglichen anderen ding-
lichen Belastungen auf bestimmten Gegenständen 
sowie von allen legitimen vertraglichen Ansprü-
chen gegen die ehemaligen deutschen Eigentümer 
dieser Werte. 

B. Die Signatarmächte sollen der Interalliierten 
Reparationsagentur alle Informationen übermit-
teln, welche diese über den Betrag dieser Werte 
und über den von Zeit zu Zeit durch die Liqui-
dation dieser Werte erzielten Erlös verlangt. 

C. Deutsche Werte in den während des Krieges 
gegen Deutschland neutral gebliebenen Ländern 
sollen den deutschen Eigentümern oder deutscher 
Kontrolle entzogen werden; die Liquidation dieser 
Werte oder die Verfügung darüber sollen in Über-
einstimmung mit den Entscheidungen erfolgen, die 
von den Vereinigten Staaten von Amerika, Frank-
reich und dem Vereinigten Königreich in Aus-
führung von Verträgen, welche diese Mächte mit 
den neutralen Ländern abschließen werden, getrof-
fen werden. Der Reinerlös der Liquidation oder 
der Verfügung über diese Werte soll der Inter

-

alliierten Reparationsagentur zur Verteilung auf 
Reparationskonto zur Verfügung gestellt werden. 

D. Bei der Anwendung der Bestimmungen des 
obigen Paragraphen A werden Werte, die nicht das 
Eigentum Deutschlands, sondern das Eigentum 
eines Mitgliedstaates der Vereinten Nationen oder 
eines seiner Staatsangehörigen im Augenblick der 
Annexion oder der Besetzung dieses Landes durch 
Deutschland oder seines Kriegseintritts waren, 
nicht auf sein Reparationskonto angerechnet. Da-
bei soll diese Bestimmung in keiner Weise irgend-
eine Frage präjudizieren, die bezüglich der Werte 
entstehen könnte, die nicht das Eigentum eines 
Staatsangehörigen eines der betreffenden Länder 
im Augenblick der Annexion oder Okkupation die-
ses Landes durch Deutschland oder seines Kriegs-
eintritts waren. 

E. Die auf den Reparationsanteil anzurechnenden 
deutschen Feindwerte sollen die Werte einschlie-
ßen, die in Wirklichkeit deutsche Feindwerte sind, 
selbst wenn der nominelle Eigentümer solcher 
Werte kein Feinddeutscher ist. 
Sofern nicht schon geschehen — soll jede Signa-

tarmacht Gesetze erlassen und jede andere geeig-
nete Maßnahme treffen, um die nach der Beset- 



zung ihres Gebietes oder nach ihrem Kriegseintritt 
erfolgten Vermögensverschiebungen für nichtig zu 
erklären, die in der betrügerischen Absicht erfolgt 
sind, deutsche Feindwerte zu verschleiern und sie 
den für die Kontrolle dieser Werte erlassenen 
Maßnahmen zu entziehen. 

F. Die Versammlung der Interalliierten Repara-
tionsagentur soll zur Beilegung der entstehenden 
technischen Rechts- und Auslandsstreitigkeiten ein 
Sachverständigenkomitee für die Sequestration 
von Feindvermögen bilden. Das Komitee soll be-
sonders darauf achten, alles zu vermeiden, was die 
Aufrechterhaltung fiktiver Vermögensverschiebun-
gen oder anderer Verschiebungen zur Folge haben 
könnte, die entweder die feindlichen Interessen 
begünstigen oder die für die Verteilung als Repa-
rationen anfallende Masse ungerechtfertigt ver-
mindern könnten. 

Art. 8. Zuteilung von Reparationsquoten an nicht

-

repatriierbare Opfer deutscher Maßnahmen. 

In Anerkennung der Tatsache, daß eine große 
Zahl von Personen unter den Nazis schwer zu lei-
den hatte und nun dringende Hilfe benötigt, um 
ihre Rehabilitierung zu bewerkstelligen, aber nicht 
in der Lage ist, Unterstützung von irgendeiner 
Regierung, die von Deutschland Reparationen er-
hält, zu beanspruchen, sollen die Regierungen der 
Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreichs, des 
Vereinigten Königreiches, der Tschechoslowakei 
und Jugoslawiens — nach Beratung mit dem zwi-
schenstaatlichen Flüchtlingskomitee — sobald wie 
möglich in gemeinsamer Übereinkunft einen Plan 
ausarbeiten, der auf folgenden Hauptpunkten auf-
gebaut ist. 

A. Ein Teil der Reparationen, bestehend aus 
allem von den alliierten Streitkräften in Deutsch-
land aufgefundenen Nicht-Münzgold und aus einer 
25 Millionen Dollar nicht übersteigenden zusätz-
lichen Summe soll für die Rehabilitierung und die 
Neugründung einer Existenz der nichtrepatriier-
baren Opfer deutscher Maßnahmen bereitgestellt 
werden. 

B. Die Summe von 25 Millionen Dollar soll von 
einem Teil des Ertrages der Liquidierung der deut-
schen Werte in neutralen Ländern, die für Repara-
tionszwecke zur Verfügung stehen, aufgebracht 
werden. 

C. Regierungen neutraler Länder sollen gehalten 
sein, zu diesem Zweck (zusätzlich zu der Summe 
von 25 Millionen Dollar) in eben diesen Ländern 
die Werte von Opfern nationalsozialistischer Maß-
nahmen, die inzwischen ohne Hinterlassung von 
Erben verstorben sind, verfügbar zu machen. 

D. Dieser Hilfsplan soll nur wirklichen Opfern 
der Nazi-Verfolgung, deren Familien und von 
ihnen abhängigen Personen zugutekommen, die 
folgenden Kategorien angehören: 

(i) Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland oder Nazi

-

Österreich, die Hilfe benötigen und in ange-
messener Frist wegen der bestehenden Ver-
hältnisse nicht in ihre Heimat zurückgeschickt 
werden können; 

(ii) deutsche und österreichische Staatsangehörige, 
die gegenwärtig in Deutschland oder Österreich 
wohnhaft sind, in Ausnahmefällen, in denen 
es aus humanen Gründen angemessen ist, die-
sen Personen zur Auswanderung zu verhelfen, 
wenn sie tatsächlich innerhalb einer angemes-
senen Frist auswandern. 

(iii) Staatsangehörige von früher von Deutschland 
besetzten Ländern, die — jetzt innerhalb ange-
messener Frist — nicht repatriiert werden 
können. Um die Hilfe den bedürftigsten und 
notleidendsten Flüchtlingen vorzubereiten und 
um Personen auszuschließen, deren Loyalität ge-
genüber den Vereinten Nationen zweifelhaft 
ist oder war, soll die Hilfe auf Staatsangehö-
rige ehemals besetzter Länder beschränkt wer-
den, die in deutschen Konzentrationslagern 
oder in von einer unter Nazi-Einfluß stehen-
den Regierung eingerichteten Konzentrations-
lagern waren, jedoch unter Ausschluß von Per-
sonen, die nur in Kriegsgefangenenlagern in-
terniert waren. 

E. Die gemäß § A und B verfügbar gemachten 
Summen sollen von dem Zwischenstaatlichen 
Flüchtlingskomitee oder einer Dienststelle der Ver-
einten Nationen verwaltet werden, welcher in Zu-
kunft die Funktionen des Zwischenstaatlichen 
Komitees übertragen werden können. Die unter 
Paragraph C oben verfügbar gemachten Summen 
sollen für die allgemeinen — in diesem Artikel ge-
nannten — Zwecke gemäß einem Verwaltungs-
programm verwaltet werden, das von den fünf 
obengenannten Regierungen aufzustellen ist. 

F. Das in Deutschland aufgefundene Nicht-Münz-
gold soll dem Zwischenstaatlichen Flüchtlings-
komitee sofort nach Ausarbeitung dieses Plans zur 
Verfügung gestellt werden. 

G. Das Zwischenstaatliche Flüchtlingskomitee 
soll befugt sein, durch angemessene öffentliche oder 
private Ausführungsorgane für die Verwirklichung 
der Ziele des Fonds zu sorgen. 

H. Der Fonds soll nicht zur Entschädigung ein-
zelner Opfer, sondern zur Erleichterung der Re-
habilitierung oder Neugründung der Existenz von 
Personen der unterstützungsberechtigten Kate-
gorien benutzt werden. 

I. Keine Bestimmung dieses Artikels soll die An-
sprüche präjudizieren, welche einzelne Flüchtlinge 
gegen eine zukünftige deutsche Regierung erheben 
könnten, mit Ausnahme des Betrags an Unter-
stützungen, welche diese Flüchtlinge aus den in 
obigen Paragraphen A und C genannten Quellen 
erhalten haben. 



Anlage E 

Richtlinien für die Abrechnung über deutsche 
Auslandswerte. 

Genehmigt von der Versammlung 
am 21. November 1947. 

Teil I 

1. Die Bezeichnung „Deutschland" bedeutet das 
Gebiet innerhalb der Grenzen dieses Landes, wie 
sie am 31. Dezember 1937 bestanden. 

2. Die Bezeichnung „Werte" bedeutet alles be-
wegliche oder unbewegliche Vermögen, alle Rechte, 
Titel oder Interessen an Vermögen (siehe § 9 des 
Berichtes des Sachverständigenausschusses über 
deutsche Auslandswerte vom 18. November 1947). 

3. Der Ausdruck „Beschlagnahme" (oder „be-
schlagnahmt") bedeutet die Anordnung der 
Zwangsverwaltung oder der vorläufigen Ver-
mögensverwaltung, die Sperrung, Beschlagnahme 
oder Einziehung eines Vermögensgegenstandes 
wegen daran bestehender deutscher Interessen. 

4. Die Beschlagnahme eines Wertes durch die 
Signatarmacht soll die Signatarmacht nicht von 
ihrer Verpflichtung befreien. derartige Werte ab-
zurechnen oder im Fall der Liquidierung oder des 
Verkaufs beschlagnahmter Werte den Erlös daraus 
abzurechnen. 

Teil II 

5. Vorbehaltlich der anderen Teile dieser Richt-
linien und in Einklang mit Art. 1 F (Teil I) des 
Pariser Reparationsabkommens soll jede Signatar-
macht mit dem geschätzten Wert der in den fol-
genden Paragraphen A und B genannten Ver-
mögenswerte, die sich am 24. Januar 1946 in ihrem 
Zuständigkeitsbereich befanden, sowie mit dem 
Betrag der vor oder nach diesem Zeitpunkt von 
dieser Regierung daraus erzielten Erträge belastet 
werden. Die Schätzung soll auf folgender Basis 
vorgenommen werden: 

(1) Anläßlich der Aufstellung der für dieses Jahr 
zu liefernden Meldungen werden die bis 
zum vorgesehenen Anmeldetermin noch nicht 
verkauften oder liquidierten Werte auf der 
Basis der Preise von 1948 bewertet. Jeder aus 
diesen Werten herrührende Ertrag soll an-
gegeben werden. 

(2) Die Signatarmächte sollen den Erlös aus dem 
Verkauf oder der Liquidierung der Werte, die 
sie vor oder nach dem 24. Januar 1946 verkauft 
oder liquidiert haben, melden. Jeder Ertrag aus 
diesen Werten vor ihrem Verkauf oder ihrer 
Liquidierung soll angegeben werden. 

(3) Werte, die in Form von Bargeld oder Banknoten 
beschlagnahmt worden sind, sollen ebenso wie 
alle aus diesen Werten erzielten Erlöse bis zu 
ihrer Investierung, ihrer Neuinvestierung 
oder ihrer Überführung in öffentliches Eigen

-

tum  gemeldet werden. 

(4) Wenn Erlöse aus Verkäufen und Liquidierun-
gen, Werte in Form von Bargeld oder Bank-
konten oder die daraus erzielten Erträge in-
vestiert oder in öffentliches Eigentum über-
führt worden sind, dann sollen diese Erlöse, 
Werte oder Erträge nur bis zum Höchstbetrag 
der im Zeitpunkt der Investierung oder der 
Übertragung investierten oder in öffentliches 
Eigentum übergeführten Summen angerechnet 
werden. 

Die Meldung soll umfassen: 

A. die Werte, die am 24. Januar 1946 mittelbar 
oder unmittelbar im Eigentum folgender Grup-
pen standen (oder ohne die erfolgte Beschlag-
nahme gestanden hätten): 
1. des deutschen Staats, der deutschen Regie-
rung, deutscher Gemeinde- und anderer 
öffentlicher Behörden und Organisationen 
oder der Nazipartei; 

2. von Einzelpersonen, die am 24. Januar 1946 
die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen und 
sich zu diesem Zeitpunkt persönlich in 
Deutschland befanden oder ihren Aufenthalt 
in Deutschland hatten; 

3. von Einzelpersonen, die als deutsche Staats-
angehörige nach dem 24. Januar 1946 zwangs-
weise nach Deutschland repatriiert wurden 
oder deren zwangsweise Repatriierung nach 
Deutschland beabsichtigt ist; 

4. von jeder korporierten oder nicht korporier-
ten Körperschaft, die in Deutschland nach 
den deutschen Gesetzen gebildet ist. 

B. andere als in A erwähnte Werte, die zum Zeit-
punkt der Meldung (i) entweder beschlagnahmt, 
(ii) nicht freigegeben sind und (iii) deren Frei-
gabe nicht beabsichtigt ist in Fällen, wo 

1. sie am 24. Januar 1946 mittelbar oder un-
mittelbar Eigentum waren oder ohne die er-
folgte Beschlagnahme gewesen wären: 

a) von Personen, die zu irgendeiner Zeit 
zwischen dem Zeitpunkt der Besetzung 



oder Annexion des Landes durch Deutsch-
land oder des Eintritts dieser Regierung 
in den Krieg gegen Deutschland und dem 
24. Januar 1946 die deutsche Staatsange-
hörigkeit besaßen, 

b) von korporierten oder nicht korporierten 
Körperschaften, an der zu irgendeiner 
Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Be-
setzung oder Annexion des Landes durch 
Deutschland oder des Eintritts dieser Re-
gierung in den Krieg gegen Deutschland 
und dem 24. Januar 1946 deutsche Inter-
essen bestanden; 

2. solche Guthaben, die mittelbar oder unmittel-
bar Eigentum von vor dem 24. Januar 1946 
verstorbenen deutschen Staatsangehörigen 
waren oder ohne die Beschlagnahme ge-
wesen wären. 

Teil III 
6. Die Signatarmächte sind berechtigt, von dem 

ihnen auf das Lastkonto zu setzenden Betrag ge-
mäß den Bestimmungen dieses Teiles II die Werte 
der folgenden Kategorien abzusetzen, wenn diese 
Werte (i) nicht beschlagnahmt, (ii) freigegeben 
waren oder (iii) freigegeben werden sollten: 

A. Patente, über die gemäß den Bestimmungen 
des Londoner Patentabkommens vom 27. Juli 1946 
verfügt wurde oder die danach in Gebrauch genom-
men wurden, sowie Fabrikmarken, Warenzeichen, 
literarisches und künstlerisches Eigentum, voraus-
gesetzt jedoch, daß alle Erträge oder Erlöse aus die-
sen Werten mit abgerechnet werden; 

B. Haushaltsgegenstände und in beschränktem 
Umfang Gegenstände des persönlichen Bedarfs, 
welche die nach Deutschland repatriierten Personen 
mitnehmen dürfen, sowie die nötigen Beträge für 
ihren Lebensunterhalt bis zur Durchführung der 
Repatriierung; 

C. Haushaltsgegenstände und in beschränktem 
Umfang Gegenstände des persönlichen Bedarfs der 
Beamten des deutschen diplomatischen und konsu-
larischen Dienstes; 
D. die Werte, die religiösen Organisationen oder 

privaten Wohltätigkeitseinrichtungen gehören und 
ausschließlich religiösen oder wohltätigen Zwecken 
gewidmet sind; 

E. die Werte von Einzelpersonen deutscher 
Staatsangehörigkeit, die auf Einladung einer der 
alliierten Regierungen freiwillig nach Deutschland 
gegangen sind, um dieser Regierung zu helfen, und 
deren Fall einer wohlwollenden Behandlung unter-
zogen werden soll; 

F. die Werte, die Personen deutscher Staatsange-
hörigkeit gehören, welche jede der folgenden Be-
dingungen erfüllen. 
Sie müssen: 

(1) ihrer Freiheit beraubt gewesen sein in Ausfüh-
rung eines Gesetzes, einer Verordnung oder 
einer deutschen Maßnahme, die gewisse reli-
giöse oder rassische Gruppen oder gewisse Or-
ganisationen diskriminierte; 

(2) zu irgendeiner Zeit zwischen dem 1. Septem-
ber 1939 und der Aufhebung dieser Gesetze, 
Verordnungen oder Maßnahmen nicht im vollen 
Besitz der deutschen Staatsbürgerrechte gewe-
sen sein; 

(3) Deutschland in der Absicht verlassen haben, 
ihren dauernden Wohnsitz außerhalb Deutsch-
lands zu gründen (oder wenn sie Deutschland 
im Augenblick der im Abkomen von Paris vor-
gesehenen endgültigen Abrechnung noch nicht 
verlassen haben, den Nachweis führen können, 
daß sie die Absicht haben, Deutschland inner-
halb einer angemessenen Frist zu verlassen); 

(4) erwiesenermaßen gegen die Sache der Alliierten 
keine feindlichen Handlungen während des 
Krieges begangen haben; 

(5) sich in einer Lage befinden, die eine wohlwol-
lende Behandlung verdient. 
G. die Werte, die Personen deutscher Staatsange-

hörigkeit gehören, welche jede der folgenden Be-
dingungen erfüllen. 
Sie müssen: 

(1) Angehörige eines Mitgliedstaats der Interalli-
ierten Reparationsagentur sein oder gewesen 
sein; 

(2) früher in diesem Staat gewohnt haben; 
(3) Deutschland in der Absicht verlassen haben, 

ihren dauernden Wohnsitz in diesem Mitglied-
staat der Interalliierten Reparationsagentur zu 
gründen oder, wenn sie Deutschland im Augen-
blick der im Abkommen von Paris vorgesehe-
nen endgültigen Abrechnung noch nicht ver-
lassen haben, den Nachweis führen können, 
daß sie die Absicht haben, Deutschland inner-
halb einer angemessenen Frist zu verlassen; 

(4) ihre Loyalität gegenüber der alliierten Sache 
während des Krieges nachweisen können; 

(5) sich in einer Lage befinden, die eine wohlwol-
lende Behandlung verdient. 

H. die Werte, deren Nettowert gering ist oder 
von den durch die Beschlagnahme, Verwaltung 
oder den Verkauf entstandene Kosten verzehrt 
wird. 

I. die im Staatsgebiet einer Signatarmacht be-
findlichen Werte, die einer nach den Gesetzen eines 
anderen Staates — mit Ausnahme Deutschlands — 
organisierten Körperschaft gehören, in der die 
deutschen Anteile keine Kontrolle ausüben. 

J. Die im Staatsgebiet einer Signatarmacht be-
findlichen Werte, die einer nach deutschen Gesetzen 
organisierten Körperschaft gehören, an der nicht-
deutsche Anteile bestehen, in dem Maße, wie ein 
den nichtdeutschen Anteilen entsprechender Teil 
der Werte der Körperschaft den Eigentümern dieser 
Anteile freigegeben wird. 

K. Alle anderen mittelbar oder unmittelbar nicht-
deutschen Anteile, wenn diese Anteile nicht be-
schlagnahmt oder den nichtdeutschen Anteilseigen-
tümern zurückgegeben wurden oder noch zurück-
gegeben werden. 



Teil IV 
7. Die Signatarmächte werden gemäß den Be-

stimmungen des Teils II in den auf das Lastkonto 
zu setzenden Betrag die Güter in ihrem Zuständig-
keitsbereich nicht einbeziehen, die am 24. Januar 
1946 mittelbar oder unmittelbar Personen gehörten 
(oder gehört hätten, wenn sie nicht unter vorläu-
fige Verwaltung oder Zwangsverwaltung gestellt 
oder gesperrt, beschlagnahmt oder eingezogen wor-
den wären), die im Augenblick der Besetzung oder 
der Annexion ihres Aufenthaltslandes durch 
Deutschland oder zum Zeitpunkt des Kriegseintritts 
dieses Landes 
(a) Staatsangehörige dieses Landes, 
(b) keine deutschen Staatsangehörigen waren und 
(c) die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch 

Heirat erworben hatten unter der Voraus-
setzung, daß diese Bedingung die Anwendung 
der Regel 6 G nicht berührt. 

Teil V 

8. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Regel 9 
A. werden die Signatarmächte gemäß den Be-

stimmungen des Teils II in den auf das Lastkonto 
zu setzenden Betrag die am 24. Januar 1946 in 
ihrem Zuständigkeitsbereich befindlichen Werte 
nicht einbeziehen, die — infolge eines mit einer 
anderen Regierung zur Vermeidung oder Lösung 
eines Zuständigkeitskonflikts abgeschlossenen Ab-
kommens oder Vergleichs — 
(i) nicht beschlagnahmt wurden und auch nicht be-

schlagnahmt werden oder von der Zwangsver-
waltung freigegeben wurden oder freigegeben 
werden oder die 

(ii) zur Entschädigung nichtfeindlicher Interessen 
verwendet wurden oder verwendet werden; 

B. kann jede Signatarmacht gemäß den Bestim-
mungen des Teils II von dem auf das Lastkonto zu 
setzenden Betrag die Beträge abziehen, die sie 
einem andern Lande bezahlt hat oder bezahlen 
muß als Entschädigung für die im Paragraphen A 
genannten Werte. die dieses Land nicht beschlag-
nahmt oder von der Zwangsverwaltung freigestellt 
hat; 
C. wird jede Signatarmacht gemäß den Bestim-

mungen des Teils II in den auf das Lastkonto zu 
setzenden Betrag die Beträge einbeziehen, die sie 
von einem andern Land empfangen hat oder 
empfangen soll als Entschädigung für die in Para-
graph A genannten Werte, die sie nicht beschlag-
nahmt oder von der Zwangsverwaltung freigestellt 
hat. 
9. In dem Fall, in dem die in Regel 8 vorgesehe-

nen Ausgleichszahlungen Werte betreffen, die be-
schlagnahmt und noch nicht von der Zwangsver-
waltung freigestellt wurden, aber noch freigestellt 
werden sollen, und wenn 
A. sämtliche unmittelbar beteiligten Regierungen 

Signatarmächte sind, können diese Ausgleichs-
zahlungen von einer Signatarmacht nur unter den 
folgenden Bedingungen vorgenommen werden: 

(1) Nach Benachrichtigung des Generalsekretärs 
und der anderen unmittelbar beteiligten Signa-
tarmächte durch die zahlende Regierung; 

(2) nach Zustimmung der unmittelbar beteiligten 
Signatarmächte zur Verbuchung der entstehen-
den Abzüge und Gutschriften; 

B. eine der unmittelbar beteiligten Regierungen 
keine Signatarmacht ist, können diese Ausgleichs-
zahlungen von einer Signatarmacht nicht vorge-
nommen werden ohne die vorher erteilte Zustim-
mung des Generalsekretärs der Interalliierten Re-
parationsagentur. Die Entscheidung des General-
sekretärs unterliegt der Nachprüfung durch die 
Versammlung bis zum Ablauf von drei Monaten. 

Teil VI 

10. Für die Anwendung des vorliegenden Teils 
soll unter dem Ausdruck „Stichtag" das Datum der 
Besetzung oder der Annexion des Staatsgebiets 
der betreffenden Signatarmacht durch Deutschland 
verstanden werden, je nachdem, welches Datum 
früher liegt. 
11. Die Signatarmächte sind berechtigt, gemäß 

den Bestimmungen des Teils II die nach dem Stich-
tag vom deutschen Staat oder von der deutschen 
Regierung oder von irgendeiner anderen natür-
lichen oder juristischen Person — wie sie Regel 5 
bestimmt — erworbenen Werte von dem auf das 
Lastkonto zu setzenden Betrag abzusetzen. 

12. Dessenungeachtet sollen auf das Konto jeder 
Signatarmacht angerechnet werden: 
(a) die nach dem Stichtag im Wege der Erbfolge 

erworbenen Werte; 
(b) die als Gegenleistung für irgendein nach dem 

Stichtag erworbenes Gut ausgeschütteten 
Summen — außer in den in (c) und (d) ge-
nannten Fällen; 

(c) alle nach dem Stichtag vom deutschen Staat, 
der deutschen Regierung oder irgendeiner Per-
son oder Personenvereinigung — wie sie Regel 5 
bestimmt — in ihrem Zuständigkeitsbereich 
eingeführten oder darin geschaffenen Werte; 

(d) alle nach dem Stichtag von einer Person, die 
zu diesem Zeitpunkt nicht in einem der von 
Deutschland besetzten oder annektierten Län-
dern wohnte, erworbenen Güter. 

13. Die Signatarmächte können von dem auf das 
Lastkonto zu setzenden Betrag gemäß den Bestim-
mungen der Regel 12 (b) die in jener Regel er-
wähnten Gegenleistungen absetzen in der Höhe, 
wie die betreffenden Beträge ausgeschüttet 
wurden 
(a) in Reichsmark, 
(b) in Devisen, die in ihrem Gebiet ausgegeben 

und nach dem Stichtag auf Besatzungskosten-
konto oder gegen Reichsmark erworben wur-
den oder 

(c) in Form jedes anderen Gegenwertes, der nach 
dem Stichtag mittelbar oder unmittelbar ent- 



weder im Austausch gegen (a) oder (b) oder 
ohne Gegenleistung — außer im Wege der 
Erbfolge — erworben wurde. 

14. Die Signatarmächte können von dem auf 
Lastkonto zu setzenden Betrag gemäß den Bestim-
mungen der Regel 12 (c) die in dieser Regel er-
wähnten Güter absetzen in der Höhe, wie diese 
Güter in besetzten oder annektierten Ländern er-
worben wurden 
(a) ohne jegliche Gegenleistung, 
(b) gegen Reichsmark, 
(c) gegen Devisen, die in dem Gebiet des betref-

fenden besetzten oder annektierten Landes aus-
gegeben und nach dem Stichtag auf Besatzungs-
konto oder gegen Reichsmark erworben wur-
den oder 

(d) in Form jedes anderen Gegenwerts, der nach 
dem Stichtag mittelbar oder unmittelbar ent-
weder im Austausch gegen (b) oder (c) oder 
ohne Gegenleistung — außer im Wege der Erb-
folge — erworben wurde. 

15. Die Signatarmächte können von dem auf 
Lastkonto zu setzenden Betrag, gemäß den Bestim-
mungen der Regel 12 (d), die in dieser Regel er-
wähnten Güter absetzen in der Höhe, wie diese 
Güter erworben wurden 
(a) mittels Devisen, die in dem Gebiet eines be-

setzten oder annektierten Landes ausgegeben 
und nach dem Stichtag auf Besatzungskosten-
konto oder gegen Reichsmark erworben wur-
den oder 

(b) mittels jedes anderen Gegenwerts, der nach 
dem Stichtag mittelbar oder unmittelbar ent-
weder im Austausch gegen (a) oder ohne jede 
Gegenleistung — außer im Wege der Erb-
folge — erworben wurde. 

Teil VII 

16. Jede Signatarmacht kann von dem auf Last-
konto zu setzenden Wert der Güter die bereits be-
zahlten Beträge oder die zur Zahlung anstehenden 
Beträge abziehen zur Begleichung der nachfolgend 
aufgezählten Kategorien von Ausgaben: 
A. Rückständige Steuern bezüglich der der 

Meldepflicht unterliegenden Werte, die zur Zeit 
der Anmeldung fällig waren; 

B. gesetzliche Pfandrechte; 

C. vorgestreckte Verwaltungskosten für die der 
Meldepflicht unterliegenden Werte, die vor dem 
Anmeldetag entstanden sind; 

D. dingliche Belastungen von genau bestimmten 
Einzelobjekten; 

E. rechtsgültig vereinbarte, ungesicherte vertrag-
liche Forderungen gegenüber dem ehemaligen 
deutschen Eigentümer dieser Werte. 

17. Hinsichtlich der in Regel 16 aufgezählten 
Kategorien A, B, D, E können die Signatarmächte 
Abzüge nur bis zur Höhe des Wertes der auf das 

Lastkonto zu setzenden spezifizierten Vermögens-
werte der einzelnen deutschen Eigentümer vor-
nehmen. 

18. Außerdem können hinsichtlich der in Regel 16 
genannten Kategorie E ungesicherte vertragliche 
Forderungen nur abgezogen werden, wenn sie 

a. bezahlt sind oder fällig sind gemäß den gesetz-
lichen oder Verwaltungsvorschriften, die zur 
Zeit der Anmeldung in diesem Gebiet gültig 
sind; 

b. gleichzeitig den drei folgenden Bedingungen 
entsprechen: 
sie müssen 
(1) zugunsten eines Staatsangehörigen oder 

einer nach den Gesetzen des Landes organi-
sierten juristischen Person, in dessen Zustän-
digkeitsbereich die Werte belegen sind, oder 
zugunsten der Regierung dieses Landes oder 
zugunsten von in diesem Land wohnhaften 
Personen, die im Augenblick des Kriegsein-
trittes dieses Landes dort wohnten, abge-
schlossen sein; 

(2) den Signatarmächten vor dem 24. Januar 
1949 mitgeteilt oder während einer Frist von 
zwei Jahren nach der Beschlagnahme oder 
Anordnung der Zwangsverwaltung über den 
betreffenden deutschen Vermögenswert hin-
terlegt worden sein; 

(3) anläßlich eines vor dem 9. Mai 1945 mit dem 
ehemaligen deutschen Eigentümer des be-
treffenden Vermögenswertes in dem betei

-
ligten Signatarland geschlossenen Vertrages 
geschaffen worden sein und von einer in 
diesem Lande zur Zeit des Vertragsabschlus-
ses wohnhaften Person oder von einer zu 
diesem Zeitpunkt gemäß den Gesetzen die-
ses Landes organisierten Gesellschaft oder 
im Namen dieser Person bzw. Gesellschaft. 

Teil VIII 

19. Die Signatarmächte können von dem auf das 
Lastkonto zu setzenden Betrag die Hälfte des 
Nettowerts abziehen von: 

A. Werten, die am Stichtag Gegenstand von ge-
richtlichen Verfahren bildeten mit dem Ziel der 
Feststellung, ob sie den Bestimmungen des Teils II 
unterworfen sind; 

B. Werten, bei denen die Signatarmacht und der 
Generalsekretär der Interalliierten Reparations-
agentur der Ansicht sind, daß 
(1) man den besonderen Umständen Rechnung tra-

gen müsse, 
(2) sie vernünftigerweise einem Gerichtsverfahren 

unterworfen werden sollten mit dem Ziele der 
Feststellung, ob sie den Bestimmungen des 
Teils II unterworfen sind. Die Entscheidung des 
Generalsekretärs unterliegt der Nachprüfung 
durch die Versammlung bis zum Ablauf von 
drei Monaten. 



2. Antrag des Ausschusses: 

Der Bundestag wolle beschließen, 

die Bundesregierung zu ersuchen, an die drei alliierten Haupt-
mächte heranzutreten mit dem Antrage, einen internationalen 
Finanzausschuß unter Beteiligung Deutschlands einzusetzen mit 
folgendem Auftrage 

1. Prüfung, welchen Einfluß eine Freigabe des noch nicht 
liquidierten deutschen Auslandsvermögens auf die Trans-
ferfähigkeit bei der Begleichung der deutschen Auslands-
verbindlichkeiten haben würde. 

2. Prüfung, in welchem Umfange noch nichtverwertete Liqui-
dationserlöse zur Begleichung deutscher Auslandsverbind-
lichkeiten herangezogen werden können. 

3. Prüfung, welchen Einfluß die bisher erfolgten Liquida-
tionen deutschen Auslandsvermögens, deren Erlöse nicht 
mehr zur Verfügung stehen, auf die deutsche Transfer-
fähigkeit bei der Begleichung der deutschen Auslandsver-
bindlichkeiten haben. 

Bonn, den 16. Mai  1952 

Der Ausschuß für das Besatzungsstatut 
und auswärtige Angelegenheiten 

Dr. Schmid (Tübingen) 
Vorsitzender 

Dr. Pfleiderer 
Berichterstatter 




